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Einleitung

Die Frage nach dem Wesen der Gerechtigkeit ist eine in Ökonomie, Poli-
tik und Philosophie umstrittene Frage. Die nachstehende Zusammen-
schau von philosophischen Argumenten zum Wesen und dem rechten
Verständnis von „Gerechtigkeit“ als normativem Konzept versucht dabei
nicht nur einen groben Überblick zur Rolle von Gerechtigkeit in der Ge-
schichte philosophischen Denkens sowie der zeitgenössischen politi-
schen Philosophie zu bieten, sondern auch eine Reihe von Brücken zwi-
schen verschiedenen, ansonsten oftmals getrennten Aspekten der
Diskussion um Gerechtigkeit zu schlagen.

Eine erste solche Brücke ergibt sich aufgrund der doppelten Funktion
des Gerechtigkeitsbegriffs, der – je nach Kontext, AutorIn und Anwendung
– Aspekte des individuell rechten Handelns ebenso umfassen kann wie
Aspekte sozialer Gerechtigkeit. Die impliziten und expliziten Verbindungs-
linien zwischen diesen beiden Fragen – jener nach dem gerechten, mora-
lisch gerechtfertigtem individuellen Handeln sowie jener nach der Ad-
äquatheit unterschiedlicher sozialer Verteilungskonstellationen – sollen im
Folgenden besonders berücksichtigt werden.

Eine zweite Brücke betrifft die lange Zeitspanne, die zwischen den ver-
schiedenen hier berücksichtigten Beiträgen zu einer „Philosophie der Ge-
rechtigkeit“ liegt. Im Vordergrund steht hier das Bemühen, historische Ver-
bindungslinien zwischen verschiedenen AutorInnen oder Denktraditionen
herauszuarbeiten und so ein Verständnis für den historischen Wandel der
Sichtweisen auf Gerechtigkeit zu vermitteln. Um dies zu erreichen, wird
teilweise versucht, die Argumente historisch weiter zurückliegender Auto-
ren in eine moderne Terminologie zu übertragen oder vor dem Hinter-
grund zeitgenössischer polit-ökonomischer Fragen zu reflektieren.

Eine dritte derartige Brücke basiert auf dem Versuch, traditionelles,
quasi lehrbuchartiges Wissen über unterschiedliche philosophische An-
sätze mit einer Betrachtungsweise zu verbinden, die auf konkrete wirt-
schafts- und verteilungspolitische Implikationen dieser Ansätze fokussiert,

71

41. Jahrgang (2015), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft



soweit dies möglich ist. Der Grund für diesen Fokus liegt in dem Bemühen,
eine Anwendung etablierter Argumentationsweisen aus dem oftmals eher
abstrakten philosophischen Diskurs auf wirtschaftspolitische Diskurse zu
vereinfachen. Dadurch wird es leichter, gewisse politische Positionen vor
dem Hintergrund der europäischen Geistesgeschichte und ihrem Ver-
ständnis der Frage der Gerechtigkeit zu reflektieren und zu verorten.
Diese letzte Brücke versucht also eine polit-ökonomische Perspektive in
die philosophische Diskussion rund um Fragen der Gerechtigkeit zu inte-
grieren.

1. Gerechtigkeit in der Geschichte der Philosophie

1.1 Gerechtigkeit bei Platon

„Der Reichtum verdirbt die Seele der Menschen durch Genußsucht, die Ar-
mut wird durch ihren Jammer in das schamlose Gebaren selbst hineingetrie-
ben.“ (Platon [1969 (~350 v. Chr.)], S. 919c)

Platons „Politeia“ (Der Staat) stellt das älteste vollständig erhaltene
Werk der abendländischen politischen Philosophie dar.1 Die Frage der
Gerechtigkeit nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, die auch im Untertitel
des Werks („Über das Gerechte“) bereits angedeutet wird. Die Gerechtig-
keit wird dabei bei Platon sowohl auf der individuellen als auch auf der so-
zialen Ebene verortet – es geht also um das rechte Handeln des Einzelnen
ebenso wie die gerechte Gestaltung von Gesellschaft und Gemeinschaft.
Diese differenzierte Schwerpunktsetzung in der Auseinandersetzung mit
Fragen der Gerechtigkeit ist dabei wegweisend für das nachfolgende poli-
tische und philosophische Denken.

Im typischen Stil des antiken griechischen Denkens sieht Plato Gerech-
tigkeit vornehmlich als Mittel zur Herstellung von individueller wie sozialer
Harmonie. Ein Ausgangspunkt der platonischen Gerechtigkeitsvorstellung
ist die Idee unterschiedlicher Seelenkräfte, die in jedem Menschen – ab-
hängig von seiner individuellen Begabung – mehr oder weniger ausge-
prägt vorhanden sind. Diesen Seelenkräften ist jeweils eine menschliche
Tugend zuordenbar: dem Begehren die Besonnenheit, der Tatkraft die
Tapferkeit und der Vernunft die Weisheit.2

Der Gerechtigkeit kommt nun die Aufgabe zu, eine sinnstiftende Balance
oder Harmonie zwischen diesen Kräften herzustellen und dabei destrukti-
ve Auswirkungen einzelner Eigenschaften zu mindern. Um beispielsweise
Habsucht und zügelloses Gewinnstreben einzudämmen, muss das
menschliche Begehren durch Besonnenheit und Tatkraft im Zaum gehal-
ten werden; die Tatkraft wiederum sollte sich von der Vernunft leiten las-
sen, um Energieverschwendung und destruktives Verhalten zu vermei-
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den. Im richtigen Verhältnis zueinander gesetzt – d. h. wenn jeder Mensch
die seiner Begabung entsprechende Aufgabe erfüllt – gelangen die oben
beschriebenen Tugenden zur vollen Entfaltung. Selbstverwirklichung in
der Arbeit und die damit einhergehende innere Ausgeglichenheit stellen
damit notwendige Voraussetzungen des gerechten Menschen nach Pla-
ton dar.3 Während Platon auch Frauen in diese Logik der Arbeitsorganisa-
tion auf emanzipatorische Weise miteinschließt,4 wird die zentrale Rolle
der Sklaverei in der antiken Gesellschaft nicht in Frage gestellt. Die damit
verbundene Unterscheidung zwischen freien Bürgern und unfreien Ar-
beitskräften bleibt außerhalb des antiken Gerechtigkeitsdiskurses.5

Die Grundidee individueller Gerechtigkeit wird bei Platon auch auf den
sozialen Raum projiziert.6 Analog zur individuellen Seelenharmonie des
gerechten Menschen ist das ideale Gemeinwesen – die griechische Polis
in Form einer „arbeitsteiligen Versorgungsgemeinschaft“ (Demandt [1999]
S. 62) – ebenfalls durch ein harmonisches Gefüge seiner Bürger gekenn-
zeichnet. Es geht also, in moderne Terminologie übersetzt, wesentlich um
die Frage des sozialen Friedens und eines harmonischen Zusammenle-
bens in einer Gesellschaft.

Für den ökonomischen Bereich hat diese Priorisierung sozialer Harmo-
nie einige spezifische Folgen: Erstens ist ein möglichst offener und selbst-
bestimmter Zugang zu Arbeit anzustreben, sodass jede und jeder eine Tä-
tigkeit aufnehmen mag, die ihren oder seinen Seelenkräften bestmöglich
entspricht. Ein solches Zusammenfallen von, modern ausgedrückt, Ar-
beitsinhalt und persönlichen Interessen ist dabei auch produktivitätsstei-
gernd und somit ein doppelter Beitrag zur sozialen Ordnung, da sinnstif-
tende Tätigkeit und sozialer Wohlstand zugleich gefördert würde.7 Zwei-
tens kann der Fokus auf Versorgung durchaus als Gegensatz zu Maximie-
rung und immerwährendem Wachstum verstanden werden: Das Share-
holder Value-Prinzip und die damit verbundene Unterordnung menschli-
cher Arbeitsweisen gegenüber Profitmaximierungskalkülen wäre aus Pla-
tons Sicht ebenso disharmonisch und destruktiv wie die Vorstellung eines
sich stetig ausweitenden materiellen Wohlstands. Drittens hat der Ver-
such, soziale Balance zu implementieren, auch die konkrete verteilungs-
politische Implikation, Wohlstandsunterschiede nur in einem gewissen
Rahmen als erwünscht anzusehen, um eben diese Harmonie, beispiels-
weise durch Habsucht oder selbstsüchtige Bereicherung Einzelner, nicht
zu gefährden.8 Der Maxime „Friede durch Zufriedenheit“ (Höffe [1987], S.
245) folgend, findet sich bereits in Platons Gesetzen die Grundidee eines
„sozialverträglichen Einkommenskorridors“ im Sinne einer gesetzlichen
Begrenzung der auseinanderklaffenden Einkommensschere, die in der
Wirtschafts- und Sozialpolitik des 20. Jahrhunderts (etwa im Rahmen des
US-amerikanischen „New Deal“) oder aktuellen politischen Debatten9 wie-
der auftaucht:
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„In einem Staate […] soll ebensowenig bei einer Anzahl von Mitgliedern eine
krasse Armut sich finden als ein krasser Reichtum; denn jedes davon er-
zeugt das andere. Jetzt muss also der Gesetzgeber für beides eine be-
stimmte Grenze benennen. Für die äußerste Grenze der Armut mag der
Wert des Landesanteils [ein Stück Land, Anm. d. Verf.] gelten, der bleiben
soll und dessen Verringerung keine Behörde, kein sonstiger Mensch, der
noch auf Ehre und Tugend etwas hält, bei irgend einem Bürger dulden wird.
Hat der Gesetzgeber dies als äußerstes Maß festgesetzt, so wird er andrer-
seits zugeben, daß jemand hiervon das Doppelte erwirbt, auch das Dreifa-
che, ja sogar das Vierfache. Wenn aber einer noch mehr erwirbt […] so soll
er diesen Betrag dem Staate [abgeben].“ (Platon [1969 (~350 v.Chr.)]
S. 744b-745a)

Zusammenfassend wird Gerechtigkeit bei Platon als ein „allgemeines
Ordnungsprinzip“ verstanden, welches für „die richtige Zuordnung und zu-
gleich die richtige Gesamtordnung“ (Höffe [2007a], S. 21f) sorgt und so zu
individueller wie sozialer Harmonie beizutragen sucht.

1.2 Gerechtigkeit bei Aristoteles

Das von Aristoteles verfasste fünfte Buch, die Nikomachische Ethik,
stellt den zweiten Höhepunkt in der Geschichte des abendländischen
Denkens über die Gerechtigkeit dar. Dabei schließt Aristoteles an wesent-
liche Punkte der Platonischen Auffassung an. Ein konzeptionell wesentli-
cher Unterschied zu Platons Auseinandersetzungen besteht in einer Diffe-
renzierung des Gerechtigkeitsbegriffs nach gesellschaftlichen Anwen-
dungsbereichen10 und diese ist gerade für eine Diskussion der sozialen
und ökonomischen Implikationen von Interesse.

In diesem Sinne unterscheidet Aristoteles zwischen der universalen Ge-
rechtigkeit als vollkommene Tugend11 und der partikularen Gerechtigkeit,
die für gewisse ökonomische Fragen von Bedeutung ist. Im Zuge der Be-
handlung sozioökonomischer Aspekte diskutiert Aristoteles beispielswei-
se die Rechtmäßigkeit des freiwilligen Tausches oder die Verteilung öf-
fentlicher Güter wie Ämter, Ansehen oder Macht. Bei Letzterem führt er
das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit ein: Eine höhere Leistung – Aristo-
teles spricht vom Maßstab der „Würdigkeit“12 – rechtfertigt eine höhere so-
zioökonomische Position. Eine ungleiche Aufteilung von Gütern wäre
demnach nicht nur zulässig, sondern auch gerecht.13 Daraus leitet sich
das Prinzip einer geometrischen Proportionalität ab, welches „jedem das
ihm im Rahmen der Gemeinschaft Zustehende, jedem das ‚Seinige‘ zu-
kommen [lässt]“ (Schefold [1989], S. 45). Aristoteles stellt hierbei jedoch
das grundsätzliche Motiv einer in die Gemeinschaft eingebetteten Wirt-
schaft und die damit verbundene Priorisierung sozialer Harmonie niemals
in Frage. Illustrativ hierfür ist etwa die von Aristoteles vorgenommene
strenge Unterscheidung zwischen „Ökonomie“ – der wohlverstandenen
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Haushaltsführung – und „Chrematistik“ – der Kunst, möglichst großen
Reichtum anzuhäufen.14 Letztere wird sowohl von Platon als auch von Ari-
stoteles als maßlos, untugendhaft und gemeinwohlschädigend zurückge-
wiesen.15

„In allen Staaten nun gibt es drei Klassen von Bürgern: sehr reiche, sehr
arme und drittens solche, die zwischen beiden in der Mitte stehen. Da also
die Voraussetzung gilt, daß das Gemäßigte und das Mittlere das beste ist, so
sieht man, daß auch in bezug auf die Vermögensverhältnisse der mittlere
Besitz von allen der beste ist; ein solcher Vermögensstand gehorcht am
leichtesten der Vernunft. Dagegen fällt es dem übermäßig […] Reichen und
denen, die das Gegenteil von ihnen sind, den übermäßig Armen […] schwer,
der Vernunft zu folgen. Jene werden mehr übermütig und schlecht im gro-
ßen, diese allzu tückisch und schlecht im kleinen, und Übermut auf der einen
und Tücke auf der anderen Seite sind es ja, woraus alle ungerechten Taten
entspringen.“ (Aristoteles [1981 (~340 v.Chr.)] S. 1295b)

Dieses Zitat illustriert, wie sich die Idee des meson, des „rechten
Maßes“, der aristotelischen Philosophie auch auf der ökonomischen
Ebene widerspiegelt. Tugend und Gerechtigkeit liegt stets zwischen den
Extremen,16 und die Absenz sozialer Extreme bildet daher auch eine taug-
liche Grundlage für eine gerechte Gesellschaft. Nicht zufällig plädiert Ari-
stoteles auch für einen starken Mittelstand.17 Letzteres hat aber auch de-
mokratiepolitische Gründe: Aristoteles zieht – im Gegensatz zu seinem
Lehrer Platon – eine Herrschaft der vielen den anderen Verfassungsfor-
men vor.18

1.3 Gerechtigkeit in der mittelalterlichen Theologie

Die Debatte um den Gerechtigkeitsbegriff in der mittelalterlichen Theolo-
gie wird lange Zeit von der Platonischen Tradition dominiert, wobei vor
allem die Rolle der Gerechtigkeit als personale, die Begierden ordnende
Tugend im Zentrum steht. Die Idee einer gerechten irdischen Gesellschaft
wird dabei zugunsten der neuplatonischen Vorstellung einer himmlischen
Gerechtigkeit vernachlässigt. Soziale Gerechtigkeit bleibt aufgrund des in
der Bibel geschilderten Sündenfalls zu irdischen Lebzeiten stets defizitär
und kann in ihrer vollkommenen Form schließlich nur von jenen Menschen
im Jenseits erfahren werden, denen Gott diese Gnade zuteilwerden lässt.19

Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts rezipiert die Theologie der Scholastik
Aristotelisches Gedankengut, das über den arabischen Raum wieder
nach Europa gelangte. Thomas von Aquin übernimmt die Aristotelische
Unterscheidung in eine allgemeine und eine spezielle bzw. partikulare Ge-
rechtigkeit. Zu Letzterer zählt er eine verteilende Gerechtigkeit, die im
Sinne einer individuellen Tugend von einem paternalistischen Staatsober-
haupt gegenüber den BürgerInnen ausgeübt wird, und eine ausgleichen-
de Gerechtigkeit, die bei Verträgen zwischen Einzelpersonen relevant ist.
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Thomas von Aquins Arbeiten hatten eine derart weitreichende Wir-
kungsgeschichte, dass sie noch immer ein zentrales Element der katholi-
schen Sozialethik darstellen.20 Besitz und die Anhäufung von Eigentum
sind bei Thomas nur im Kontext der christlichen Botschaft zu verstehen, in
welcher Gott den Menschen die Dinge der geschaffenen Welt treuhände-
risch übereignet hat.21 Aus dieser Konzeption folgen für Thomas sowohl
das Recht auf Privateigentum als auch die Forderung nach dessen sittli-
chem Gebrauch, der sich am mönchischen Lebensideal des Mittelalters
orientiert. Während Güterbesitz also ungleich verteilt sein darf, solange
dessen Nutzung sittlichen Erwägungen folgt, gilt für die Sphäre des Kon-
sums ein strenges Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, das am ehesten stän-
dische Differenzierungen erlaubt.22

In Analogie dazu ist auch die Aneignung von Geld zu sehen, welches
seine moralische Rechtfertigung aus seiner Funktion im Gütertausch be-
zieht und nicht um seiner selbst willen erstrebenswert ist.23 Wird Handel
nur noch zum Zweck der Geldvermehrung betrieben, handelt es sich
daher um eine unmoralische Handlung. In dieser Überlegung liegt der Ur-
sprung des mittelalterlichen Zinsverbots, wobei Thomas von Aquin die Be-
dingungen herauszuarbeiten versucht, unter denen es legitim ist, Zinsen
zu nehmen. Er entwickelt hierfür eine explizite Differenzierung zwischen
Konsumkrediten für Bedarfsgüter und Risikokapital für Investitionen.

„Zins nehmen für geborgtes Geld ist an sich ungerecht […] Um das einzuse-
hen, muß man wissen, daß es bestimmte Sachen gibt, deren Gebrauch dar-
in liegt, daß sie aufgebraucht werden […] Und aus demselben Grunde be-
geht man eine Ungerechtigkeit, wenn man Wein oder Weizen borgt und sich
dafür eine doppelte Gegenleistung ausbittet, […]. Andere Sachen sind sol-
che, deren Gebrauch nicht in dem Verbrauch der Sache selbst liegt […]
[Hier] kann der Mensch erlaubterweise einen Preis für den Gebrauch […] an-
setzen […]“ (Thomas von Aquin [1953 (1265-1273)] S. th. 2, II, 78, 1)

Demnach ist es unmoralisch, für Geld Zinsen zu nehmen, das für den
Konsum verwendet wird. Andererseits ist es durchaus gestattet, sich an
produktiven Projekten zu beteiligen und von deren Erträgen zu profitieren.
Das mittelalterliche Zinsverbot lehnt das Einheben von Zinsen demnach
nicht kategorisch ab, sondern versucht, dem Zinswesen eine ethisch ver-
tretbare Ausrichtung zu verleihen.24

1.4 Gerechtigkeit bei Thomas Hobbes

Gemeinsam mit Niccolò Machiavelli gilt der Engländer Thomas Hobbes
als einer der Begründer der neuzeitlichen Politischen Wissenschaft. So
wie die Denker der Neuzeit gegenüber der mittelalterlichen Tradition die
Bedeutung des Individuums und der sich entwickelnden Naturwissen-
schaften hervorheben, so versucht auch Hobbes, menschliches Zusam-
menleben auf rein individualistischer Grundlage zu erklären. Hobbes
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nimmt dabei das Thatcher’sche Diktum von der „nicht existierenden Ge-
sellschaft“ vorweg; für ihn sind Menschen grundsätzlich autonom und exi-
stieren ohne jegliche Verbindungen zu anderen Menschen:

„Wir wollen nun […] annehmen, dass die Menschen – gleichsam wie Pilze –
plötzlich aus der Erde hervorwachsen und erwachsen wären, ohne dass ei-
ner dem anderen verpflichtet wäre.“ (Hobbes [1642], S. 161)

Hobbes geht in seinem Denken über den Staat rein von Individuen aus,
die von einem Streben nach Selbsterhaltung, Glück und Macht angetrie-
ben werden. Freiheit wird vor diesem Hintergrund als das Freisein von Ein-
flüssen definiert, die das Ausleben dieser Neigungen beeinträchtigen.
Hobbes gibt damit den Anspruch eines im traditionellen philosophischen
Sinne guten Lebens auf und nimmt neben dem Streben nach Selbsterhal-
tung auch ein Streben nach einem steten Zugewinn an Macht und Besitz
als wesentliche Eigenschaft des Menschen an. Im Gegensatz zur Aristote-
lischen Tugendlehre gibt es für dieses Bedürfnis nach immer mehr Glück
und Macht keine optimale Mitte. Beide Neigungen kennen grundsätzlich
keine Grenzen.

Auf dieser Grundidee beruht auch Hobbes’ bekannte Unterscheidung
zwischen einem anarchischen Naturzustand und einem Leben innerhalb
der staatlichen Ordnung. In Ersterer ist „der Mensch dem Mensch ein
Wolf“ (Hobbes [1642], S. 59), und es herrscht ein „Krieg aller gegen alle“
(Hobbes [1651], S. 104), da das ungehemmte Streben nach immer mehr
Besitz und Macht die Menschen gegeneinander aufbringt. Die staatliche
Ordnung hingegen ist friedvoller und beruht auf der Idee des Vertrags:
Wenn sich eine Gruppe darauf einigt, einem friedlichen Pfad zu folgen und
sich einem Gesellschaftsvertrag unterwirft, entsteht der Staat und mit ihm
die Gesetze, an die sich die Individuen halten müssen, sofern sie nicht
wieder durch Ausschluss aus der Gesellschaft in den anarchischen Natur-
zustand zurückkehren wollen. Der Staat ermöglicht dabei nicht nur den
Frieden, sondern auch die Gerechtigkeit, da das Abschließen und Einhal-
ten von Verträgen erst im Rahmen einer friedlichen, d.h. staatlichen, Ord-
nung ermöglicht wird.

Vor dem Hintergrund der These, dass alle Menschen sich lediglich so
verhalten, wie es ihnen ihre Natur vorgibt, werden moralische Wertungen
im anarchischen Naturzustand unsinnig, da es in dieser Konzeption keine
Perspektive gibt, die es erlaubt, etwas als objektiv gut oder böse einzustu-
fen. Gerechtigkeit ist für Hobbes demnach erst im staatlichen Rahmen
denkbar, wobei alles als gerecht betrachtet wird, worauf sich die von
einem Vertragsschluss betroffenen Parteien aus freiem Willen eingelas-
sen haben.25 Dabei wird der Aspekt der Einhaltung von Verträgen in die
Gerechtigkeitskonzeption integriert und Gerechtigkeit negativ definiert:

„… wenn ein Vertrag geschlossen ist, dann ist es ungerecht, ihn zu brechen;
und die Definition von Ungerechtigkeit ist nichts anderes als die Nichterfül-
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lung von Verträgen. Und was nicht ungerecht ist, ist gerecht.“ (Hobbes
[1651], S. 120)

1.5 Gerechtigkeit bei John Locke

Wie Hobbes geht auch Locke im Rahmen seiner individualistisch-
vertragstheoretischen Staatsbegründung von einem vorstaatlichen Natur-
zustand aus. Er hat dabei aber keinen fiktiven Zustand vor Augen, in dem
der „Krieg eines jeden gegen jeden“ herrscht, sondern eine reale Lebens-
situation wie jene der indigenen amerikanischen Bevölkerung. Durch die-
sen empirischen Bezug auf reale Gemeinschaften grenzt sich Locke vom
pessimistischen Hobbes’schen Menschenbild ab. Innerhalb seiner Kon-
zeption eines Naturzustandes gilt es nicht nur als legitim, das eigene
Leben mit allen verfügbaren Mitteln zu schützen. Die Menschen haben
aufgrund ihrer gottgegebenen Gleichheit ebenso das Recht auf die Aner-
kennung ihrer Freiheit, ihres Lebens und ihres Eigentums, wobei letzteres
als universelle Anspruchsdimension zu sehen ist (Locke [1689], S. 6).

„Gott gab die Welt den Menschen gemeinsam. […] Er gab sie dem Fleißigen
und Verständigen zum Gebrauch […]“ (Locke [1689], S. 26)

Für Locke ergeben sich Eigentumsrechte und die damit einhergehenden
sozialen Unterschiede vornehmlich aus Unterschieden in der von Individu-
en geleisteten Arbeit. Im Sinne einer Leistungsgerechtigkeit wird – gemäß
natürlichem Recht – durch den Einsatz der Arbeitskraft alles zu ihrem Ei-
gentum, was sie damit erwirtschaften. Gerecht ist für Locke demnach, sich
die Früchte der eigenen Arbeit weitgehend unbeschränkt aneignen zu
können (Locke [1689] S. 24). Diese Freiheit wird jedoch durch zwei Klau-
seln beschränkt. Zum einen soll die Nutzung der natürlichen Ressourcen
auf eine Weise geschehen, die es anderen Menschen – ebenso wie zu-
künftigen Generationen – erlaubt, natürliche Ressourcen nutzbar zu ma-
chen (Locke [1689], S. 22f).26 Zum anderen soll Eigentum nur bis zu einer
Menge angeeignet werden, die dem dafür arbeitenden Individuum auch
tatsächlich einen Nutzen bringt. Der übermäßige Reichtum einiger weni-
ger würde zum verschwenderischen Verfall verderblicher Güter führen,
die eigentlich von anderen genutzt werden könnten (Locke [1689], S. 25).
Gerade die erste dieser Klauseln sieht Locke als empirisch gegeben an:

„Es gereichte auch niemandem zum Schaden, wenn man sich derart, indem
man es bebaute, irgendein Stück Land aneignete, denn es war noch genü-
gend und ebenso gutes Land vorhanden – und mehr sogar, als die nutzen
konnten, die noch ohne Land waren.“ (Locke [1689], S. 26)

Diese Grundsätze gelten sowohl im Natur- als auch im Staatszustand.
Letzterer resultiert lediglich aus der im Naturzustand herrschenden
Rechtsunsicherheit, die vertragstheoretisch aufgelöst werden soll (Locke
[1689], S. 11f u. 67f). Daraus folgt auch die verteilungspolitische Neutrali-
tät des Staates: Dieser dient lediglich der Sicherung des durch Arbeit an-

78

Wirtschaft und Gesellschaft 41. Jahrgang (2015), Heft 1



geeigneten Privateigentums. Die Aneignung gemeinschaftlicher Ressour-
cen durch vertragliche Übereinkunft hingegen, wie sie der modernen Logik
eines globalen Kapitalismus eigen ist,27 würde in der Konzeption Lockes
verlangen, dass die gesamte Menschheit, und nicht bloß die zuständigen
VertragspartnerInnen, einer solchen Aneignung zustimmt, was unmöglich
umzusetzen ist. Zudem sind historische Veränderungen wie die Heraus-
bildung einer Wirtschaft, die primär auf vertraglichen Vereinbarungen fußt,
für die Interpretation des eher empirisch angelegten Arguments von Locke
durchaus entscheidend. Liegen nämlich die Voraussetzungen für die ver-
teilungspolitische Neutralität des Staates – etwa der freie Zugang zu na-
türlichen Ressourcen, die durch Arbeit verwertet werden können – nicht
mehr vor, so lassen die moralischen Prämissen Lockes auch völlig ande-
re Schlussfolgerungen für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft
zu (siehe hierzu auch den Abschnitt zu Ulrich Steinvorths „Gleicher Frei-
heit“).

1.6 Gerechtigkeit bei Jean-Jacques Rousseau

In seinem „Diskurs über die Ungleichheit“ stellt sich Rousseau 1755 die
Frage nach den Ursachen jener ungleichen Verteilung von Eigentum, wie
er sie im Frankreich des 18. Jahrhunderts beobachten konnte. Rousseau
beschäftigt dabei weniger das Wesen von Gerechtigkeit, sondern viel-
mehr die kulturellen Entwicklungsschritte, die eine Gesellschaft durchlau-
fen muss, um zu solch einer ungleichen Verteilung von Eigentum und
Macht zu gelangen.

Für Rousseau ist Privateigentum zunächst nichts, das unmittelbar der
menschlichen Natur entspringen würde. Ähnlich wie Locke geht er von
einem Naturzustand des Menschen aus, in dem es keine Eigentumsrechte
gibt und in welchem „die Früchte allen gehören und die Erde niemandem“
(Rousseau [1755], S. 173). Die Menschen haben darin im Grunde alles,
was sie zum Überleben und für die Erhaltung ihrer Art benötigen. Sie leben
in Harmonie mit sich selbst und der Natur. Und obwohl allen eine umfas-
sende Freiheit zukommt, will niemand jemand anderem etwas Böses, da
es eine Art natürliches Mitleid gibt, das den Ausbruch des Hobbes’schen
Krieges eines jeden gegen jeden verhindert.

Mit der Sesshaftigkeit und der Kultivierung der Landwirtschaft kommt es
schließlich zu einer ersten Verteilung von Grund und Boden. Rousseau
folgt auch hier Locke und rechtfertigt die Aneignung von Eigentum aus-
schließlich durch Arbeit, wenngleich das dadurch erworbene Eigentums-
recht zeitlich auf die Dauer der Bearbeitung beschränkt ist:

„Allein die Arbeit, die dem Bauern, ein Recht auf das Produkt des Feldes
gibt, das er bestellt hat, gibt ihm folglich ein Recht auf den Boden, zumindest
bis zur Ernte…„ (Rousseau [1755], S. 203)
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Aufgrund der unterschiedlichen physischen und kognitiven Ausstattun-
gen der Menschen können manche in der gleichen Zeit mehr Ressourcen
verwerten als andere, was zu einer ersten Ungleichverteilung von Eigen-
tum führt. Diejenigen, die mehr arbeiten können, eignen sich auch mehr
Eigentum an. Im Gegensatz zu Locke denkt Rousseau auch den Umstand
beschränkter natürlicher Ressourcen explizit mit: Sobald sämtliche Res-
sourcen zugeteilt sind, gibt es Menschen, die nicht von ihrer eigenen Ar-
beit leben können. Sie sehen sich daher gezwungen, für ihren Lebensun-
terhalt zu rauben oder für die Besitzenden zu arbeiten. Die zunehmende
Ungleichheit und vermehrtes Elend verstärken die Zwietracht in der Ge-
sellschaft und nähren revolutionäre Tendenzen.28 Das antike Motiv einer
sozialen Disharmonie, die ihren Ausgangspunkt in ökonomischer Un-
gleichheit nimmt, wird damit von Rousseau explizit neu benannt.

Ein Gesellschaftsvertrag zur Lösung dieses gesellschaftlichen Konflik-
tes dient schließlich dazu, „die Schwachen vor der Unterdrückung zu
schützen, die Ehrgeizigen in Schranken zu halten und einem jeden den
Besitz dessen zu sichern, was ihm gehört“ (Rousseau [1755], S. 215f). Ein
solcher Vertrag müsste dabei für Rousseau die Idee des Privateigentums
in einen Rahmen setzen, da die freie Aneignung von Gemeingütern syste-
matisch zu Ungleichheiten und damit einhergehenden sozialen Konflikten
führt. Diese gefährden letztlich auch die formale Gleichheit der Individuen,
da allzu starke soziale Ungleichheit nur zu einer Substitution von feudalen
durch ökonomische Machtverhältnisse führt.

„Im Hinblick auf die Gleichheit soll dieses Wort nicht bedeuten, dass das
Ausmaß an Macht und Reichtums absolut dasselbe für alle sei, sondern daß
[…] kein Bürger genügend vermögend sei, sich einen anderen kaufen zu
können, und keiner so arm, daß er sich zu verkaufen gezwungen wäre.“
(Rousseau [1762], S. 73f)

1.7 Gerechtigkeit bei Immanuel Kant

Kant verstand seine Rechtsphilosophie nie explizit als eine Theorie so-
zialer Gerechtigkeit, sondern als Anleitung zu individuell gerechtem Han-
deln in zwischenmenschlichen Kontexten.29 Eine so verstandene Gerech-
tigkeit nimmt bei Kant einen zentralen Stellenwert ein:

„[W]enn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Men-
schen auf Erden leben“ und „die Gerechtigkeit hört auf, eine zu sein, wenn
sie sich für irgendeinen Preis weggibt.“ (Kant [1797a], S. 167)

Kant entwickelte vor dem Hintergrund der damals allgegenwärtigen Na-
turrechtstradition und den vertragstheoretischen Ansätzen seine Ver-
nunftrechtstheorie. Die Naturrechtslehre geht davon aus, dass Gerechtig-
keit unabhängig von Mensch, Zeit und Raum existent ist. Eine derartige
übergeordnete Maxime fußt auf einer göttlichen oder kosmologisch veran-
kerten Ordnung. Das Naturrecht wird bei Kant in ein Vernunftrecht übertra-
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gen, wobei das Vernunftrecht auf der reinen Vernunft des Menschen ba-
siert.30

Im Kern steht dabei der Mensch als ein selbstbestimmtes Wesen. Aus
seiner Vernunft heraus ist der Mensch dazu befähigt, andere Menschen
als ebenso selbstbestimmte Wesen zu erkennen, und ist daher dazu be-
stimmt, die Würde und Persönlichkeit seiner Mitmenschen zu achten:

„Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Per-
son eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mit-
tel brauchst.“ (Kant [1797a], S. 53)

Aus dieser grundsätzlichen Überlegung resultiert die Maxime, jedes
Handeln an Prinzipien auszurichten, die zugleich auch allgemeines Ge-
setz sein könnten:

„[…] handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz wird.“ (Kant [1797a], S. 43)

Im Detail hat diese generelle Maxime, die auch als „Goldene Regel“ be-
kannt ist, unterschiedliche Aspekte: So muss es allen Menschen nicht nur
erlaubt sein, in ihrem Handeln gewissen Prinzipien zu folgen, sondern
diese Prinzipien müssen auch die Zustimmung aller finden können. Zuletzt
muss es auch allen Menschen möglich sein, erfolgreich nach diesen Prin-
zipien zu handeln. Hier kommen also nicht nur demokratische Motive for-
maler Gleichheit ins Spiel, sondern auch die Frage nach dem tatsächli-
chen Handlungsspielraum der Menschen wird konkret gestellt,31 womit
sich eine Parallele zu modernen, auf dem Befähigungsansatz beruhenden
Gerechtigkeitstheorien auftut (vergleiche hierzu die Abschnitte zu Amar-
tya Sen und Martha Nussbaum). Da freiwillige vertragliche Vereinbarun-
gen diese Kriterien erfüllen, sieht Kant das Gesetz als jenes Medium, das
Gerechtigkeit in der Praxis umsetzt, da hier der Grundsatz der Freiheit
durch einen bindenden Vertrag gesichert wird, „die Willkühr des einen mit
der Willkühr des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit
vereinigt werden kann“ (Kant [1797b], S. XXXIII). Diese besondere Beto-
nung der Freiheit bedeutet, dass an die Freiwilligkeit von Vereinbarungen
strenge Kriterien angelegt werden müssen – Diskriminierung am Arbeits-
platz, signifikante Machtunterschiede zwischen gesellschaftlichen Grup-
pen oder Armut breiter Bevölkerungsteile stehen diesen Kriterien offen-
sichtlich entgegen.

1.8 Gerechtigkeit bei John Stuart Mill

John Stuart Mill gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Utilitaris-
mus.32 Ein wesentliches Anliegen war es ihm, die Ursachen gesellschaftli-
cher Ungerechtigkeiten und Widrigkeiten aufzuzeigen und gleichzeitig
einen Beitrag zur Verwirklichung einer von Gerechtigkeit und Gleichheit
geprägten Gesellschaft zu leisten.33 Das Gerechtigkeitsgefühl entspricht
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bei Mill einem individuellen emotionalen Affekt, der wie andere menschli-
che Instinkte von einer höheren Vernunft moderiert wird. Dieser Umstand
bedeutet, dass ein Gerechtigkeitsgefühl nicht zwingendermaßen zu ent-
sprechenden moralischen Handlungen führen muss.34 Derartige Handlun-
gen sind aber dabei oftmals wünschenswert, da „Gerechtigkeit […] für das
menschliche Wohlergehen unmittelbar bestimmend“ ist und daher „unbe-
dingter verpflichtend [ist] als alle anderen Regeln des praktischen Han-
delns“. (Mill [1863], S. 90)

Aus sozialer Perspektive betrachtet Mill Gerechtigkeit als eine direkte
Konsequenz des Prinzips der Nützlichkeit. Dabei unterstellt Mill einen sin-
kenden Grenznutzen bei steigendem Einkommen oder Konsum und zieht
so eine egalitäre Konsequenz aus einer utilitaristischen Grundkonzeption,
da das größte Glück der größten Zahl bei sinkendem Grenznutzen am
ehesten durch eine Umverteilung von oben nach unten erreicht werden
kann. Diese „sozialistische Implikation der Annahme eines sinkenden
Grenznutzens“ macht die Gerechtigkeit bei Mill erst zur moralischen Kate-
gorie, weil sie einen spezifischen Bereich sozialer Nützlichkeit benennt,
wobei das Nützlichkeitsprinzip weiterhin als oberstes Prinzip gilt.35 Hier
schließt Mill an jene Traditionen an, die Gerechtigkeit als soziales Ord-
nungsprinzip aus utilitaristischen Erwägungen ableiten36 und bietet damit
auch eine „liberale“ Begründung für Vermögens- und Erbschaftsbesteue-
rung sowie progressive Einkommenssteuern37 zur Sicherung von Chan-
cengleichheit und individueller Zufriedenheit.38 In diesem Sinne sieht Mill
auch die ökonomische Produktion analog zu naturwissenschaftlichen Pro-
blemen, während Verteilungsprozesse eher im Kontext ethischer und kul-
tureller Prämissen zu sehen sind; diese machen die Ökonomie zu einer
Moralwissenschaft, einer „moral science“ (Mill [1844], Essay V). Insbeson-
dere die ökonomischen Gewinne, die aus der Nutzung natürlicher Res-
sourcen und den Möglichkeiten arbeitsteiligen Wirtschaftens hervorge-
hen, bedürfen einer gerechten Verteilung unter allen Menschen.

„[The main question is] how to unite the greatest individual liberty of action,
with a common ownership in the raw material of the globe, and an equal par-
ticipation of all in the benefits of combined labour.“ (Mill [1873], S. 232)

Während also das Mill’sche Gerechtigkeitskonzept auf die Unentbehr-
lichkeit sozialer Regeln im Bereich des individuellen Handelns verweist,39

ergibt sich auch für die gesamtgesellschaftliche Sicht eine entsprechende
Perspektive. Um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, müssen laut Mill
allzu große Ungerechtigkeiten in der Verteilung ökonomischer Güter und
des Eigentums vermieden werden. Daher sei jedem Menschen ein ange-
messenes Auskommen zu garantieren, selbst wenn dies zu interventions-
bedingten Ineffizienzen führen mag. Die Rechtfertigung einer solchen
Priorisierung von Gerechtigkeit über Effizienz basiert dabei wiederum auf
dem Aspekt „sozialer Nützlichkeit“. Dieser utilitaristische Rekurs führt Mill
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dazu, staatlichen Regulierungseinsatz zu befürworten, um soziale Ge-
rechtigkeit herbeizuführen. Im Gegensatz zur klassischen Nationalökono-
mie verwirft Mill dabei die Laissez faire-Denkweise als der Gerechtigkeit
abträglich und spricht sich stattdessen für einen den BürgerInnen verant-
wortlichen Staat aus.40

1.9 Gerechtigkeit bei Karl Marx

Gerechtigkeit stellt in der politischen Theorie von Marx und Engels kein
explizites Themenfeld dar.41 Allerdings wird in der Literatur zum Teil dar-
auf hingewiesen, dass Marx sehr wohl eine konstitutive Theorie der Ge-
rechtigkeit geschaffen habe.42 Insbesondere wenn nach Implikationen ge-
fragt wird, die gewöhnlich mit Gerechtigkeit in Zusammenhang gebracht
werden, wie Gleichheit oder Menschlichkeit, kann bei Marx ein Gerechtig-
keitskonzept erkannt werden.43

Karl Marx versteht die Gesellschaft als eine von Entfremdung und Aus-
beutung gekennzeichnete Klassengesellschaft44 und analysiert diese
durchwegs kritisch. Jedoch ist die beobachtete Verteilungssituation
gemäß dem Marx’schen Postulat bloß Ausdruck objektiver, ökonomischer
Verhältnisse. Marx verwirft moralische Erwägungen und verweist darauf,
dass es im Kapitalismus keineswegs ungerecht sei, dass sich die Kapitali-
stInnen den von den ArbeiterInnen erwirtschafteten Mehrwert aneignen
würden, da Gerechtigkeit als moralische Kategorie eine abhängige Varia-
ble der jeweils vorherrschenden Produktionsverhältnisse sei.45

„[…] von natürlicher Gerechtigkeit zu reden, ist Unsinn. Die Gerechtigkeit der
Transaktionen, die zwischen den Produktionsagenten vorgehn, beruht dar-
auf daß diese Transaktionen aus den Produktionsverhältnissen als natürli-
che Konsequenz entspringen. […] [Der] Inhalt [rechtlicher Vereinbarungen]
ist gerecht, sobald er der Produktionsweise entspricht […]. Er ist ungerecht,
sobald er ihr widerspricht. Sklaverei, auf Basis der kapitalistischen Produk-
tionsweise, ist ungerecht, ebenso der Betrug auf die Qualität der Ware.“
(Marx [1894], S. 351f)

Ein alternativer Ansatz zur Frage der Gerechtigkeit ergibt sich aus einem
Blick auf das Marx’sche Geschichtsverständnis. Durch die Ausbildung der
Produktivkräfte sowie durch Klassenkämpfe, die schließlich in Revolutio-
nen enden, könne eine Gesellschaft erreicht werden, in der keine Güter-
knappheit mehr herrscht und das historische Joch materieller Armut brei-
ter Bevölkerungsklassen abgelegt werden kann. Marx verliert nur wenige
Worte über eine „klassenlose Gesellschaft“; in diesen wird jedoch eine auf
Selbstverwirklichung angelegte Versorgungswirtschaft angedeutet, die
Parallelen zum antiken griechischen Gerechtigkeitsverständnis entde-
cken lässt.

„[Im Reich der Freiheit werde ich Zeit haben] heute dies, morgen jenes zu
tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu trei-
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ben, nach dem Essen zu kritisieren, wo ich gerade Lust habe; ohne je Jäger,
Hirt oder Kritiker zu werden.“ (Marx [1844], S. 33)

In diesem Sinne ist auch das vielzitierte Diktum zu verstehen, Gerechtig-
keit und Freiheit sollen somit durch das Prinzip „Jeder nach seinen Fähig-
keiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ (Marx [1875] S. 21) realisiert
werden.46 Vor dem Hintergrund des obigen Zitats bedeutet dies, beste-
hende materielle Bedürfnisse zu stillen, um es allen Menschen zu ermögli-
chen, ihre eigentlichen Fähigkeiten zu entfalten.

2. Gerechtigkeit in der zeitgenössischen Philosophie

2.1 „Gerechtigkeit als Fairness“ nach John Rawls

Kaum ein Werk der politischen Philosophie hat den modernen Gerech-
tigkeitsdiskurs so stark geprägt wie John Rawls’ 1971 erschienene „A
Theory of Justice“. Selbst ein anarcho-libertärer Denker wie Robert Nozick
(1974, S. 183) meint, dass alle TheoretikerInnen in der politischen Philo-
sophie entweder in Rawls’ konzeptionellem Rahmen arbeiten oder sich
explizit von ihm abgrenzen müssten. Rawls Theorie der Gerechtigkeit
weist weder göttliche noch naturrechtliche Fundierungen auf, sondern
knüpft an die vertragstheoretischen Konzeptionen von Locke, Kant und
Rousseau an, nimmt aber für sich in Anspruch, diese zu verallgemeinern
und auf ein höheres Abstraktionsniveau zu heben (Rawls [1975], S. 11).

Rawls (1985) entwickelt dazu ein Konzept der „Gerechtigkeit als Fair-
ness“. Im Zentrum steht die hypothetische Frage nach einer gerechten
Gesellschaftsstruktur bzw. wie sich eine solche gerechte Gesellschaft aus
freien Entscheidungsprozessen rationaler Individuen ergeben könnte.
Rawls entwirft dazu eine fiktive Ausgangssituation, in der Individuen über
ihr künftiges gesellschaftliches Zusammenleben, die Rechte und Pflichten
im Umgang mit gemeinschaftlichen Gütern sowie das Ausmaß an Un-
gleichheit und Wohlstand hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ („veil
of ignorance“) entscheiden. Dieses Nichtwissen betrifft den zukünftigen
gesellschaftlichen und sozioökonomischen Status sowie die Verteilung in-
dividueller Talente und Fähigkeiten.47

„Ganz wie jeder Mensch durch vernünftige Überlegung entscheiden muss,
was für ihn das Gute ist, d. h. das System der Ziele, die zu verfolgen für ihn
vernünftig ist, so muss eine Gruppe von Menschen ein für allemal entschei-
den, was ihnen als gerecht und ungerecht gelten soll. Die Entscheidung, die
vernünftige Menschen in dieser theoretischen Situation der Freiheit und
Gleichheit treffen würden, bestimmt die Grundsätze der Gerechtigkeit.“
(Rawls [1975], S. 28)

Mit dem Gedankenexperiment, die Entscheidung über die Frage der
Gerechtigkeit hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ zu treffen, wird
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sichergestellt, dass Partikularinteressen sowie bestehende Ungleich-
verteilungen an Macht und Fähigkeiten die Entscheidung über eine ge-
rechte Gesellschaftsstruktur nicht beeinflussen können. Damit soll eine
rationale und neutrale Annäherung an die Frage der Gerechtigkeit gelin-
gen.

Rawls (1975, S. 81) leitet aus dem Entscheidungsverhalten im fiktiven
Urzustand zwei fundamentale Gerechtigkeitsgrundsätze ab: erstens ein
Freiheitsprinzip, das (1) „das umfangreichste System gleicher Grundfrei-
heiten“ für alle sichern soll, ohne dass dabei andere in ihren Grundfreihei-
ten eingeschränkt werden. Zweitens ein Differenz- bzw. Chancenprinzip,
wonach soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur akzeptiert werden,
wenn sie (2a) zum Wohle aller dienen und (2b) die Vorteile aus diesen Un-
gleichheiten (Positionen und Ämter) für alle offen sind. Rawls formuliert
seine Gerechtigkeitsprinzipien in einer klaren Ordnung und postuliert
dabei einen Vorrang der Grundfreiheiten vor Verteilungserwägungen und,
im Bereich letzterer, den Vorrang der Gerechtigkeit vor der Leistungsfä-
higkeit.

Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit nimmt also, durch den Fokus auf die
Vorteile, den Wohlstand und die Chancen aller Gesellschaftsmitglieder,
implizit die Position derjenigen Individuen ein, die die schlechteste gesell-
schaftliche Stellung aufweisen. Dieses Charakteristikum positioniert die
Rawls’sche Theorie der Gerechtigkeit in unmittelbarer Opposition zum uti-
litaristischen Prinzip des „größten Glücks der größten Zahl“.48

Die Konsequenz der verteilungspolitischen Implikationen des Rawls’-
schen Differenz- und Chancenprinzips ist die Formulierung der Maximin-
Regel, die bei aller Kritik49 Eingang in die ökonomische Wohlfahrtstheorie
gefunden hat. Der Rawls’sche Ansatz liefert also eine rationale Begrün-
dung dafür, eine gerechte Güterverteilung einer ungerechten Verteilung
jedenfalls vorzuziehen.50

„Weil es […] keinen Grund gibt, mehr als einen gleichen Anteil bei der Vertei-
lung der sozialen Güter zu erwarten, und da es von ihm nicht rational wäre,
sich mit weniger zufrieden zu geben, ist es für das Individuum sinnvoll, als er-
stes Prinzip eines zu akzeptieren, das Gleichverteilung fordert […] ein-
schließlich der Chancengleichheit, als auch eine gleiche Verteilung von Ein-
kommen und Vermögen.“ (Rawls [1975], S. 151)

Ebenso versucht die Rawls’sche Theorie zu zeigen, dass auch Abwei-
chungen von einer absoluten Gleichverteilung als gerecht verstanden
werden können, wenn diese dem Maximin-Prinzip entsprechend Rech-
nung tragen und sich soziale Unterschiede zum Wohle aller auswirken.

Trotz des immensen Einflusses der Rawls’schen Argumentation auf die
philosophische Debatte ist anzumerken, dass das Maximin- bzw. Diffe-
renz-Prinzip als mögliches soziales Ordnungsprinzip keineswegs erst mit
Rawls in die Diskussion eingeführt wurde. Vergleichbare Prinzipien sind
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auch an historisch früheren Stellen zu finden. So postuliert etwa die Men-
schenrechtserklärung von 1789 in ihrem ersten Artikel:

„Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be
based only on considerations of the common good.“

2.2 „Egalitärer Ethos“: Gerechtigkeit nach Gerald Cohen

Der Philosoph Gerald Allan Cohen, dessen Auffassung von Gerechtig-
keit in der Tradition eines marxistisch orientierten Egalitarismus steht, ent-
wickelt aufbauend auf einer Kritik an der Rawls’schen Gerechtigkeitstheo-
rie eine eigenständige Theorie der Gerechtigkeit. Zentraler Baustein
dieser Theorie ist die These, dass ein egalitärer Ethos, der Gerechtigkeits-
erwägungen als zentrale moralische Alltagskategorien versteht, eine not-
wendige Voraussetzung für eine gerecht organisierte Gesellschaft ist.
Diese Einsicht in die Notwendigkeit, Gerechtigkeit als Norm jenseits in-
strumenteller Erwägung zu etablieren, sieht Cohen durch das Rawls’sche
Differenzprinzip als unterminiert.

„A society that is just within the terms of the [Rawlsian, Anm. d. Verf.] diffe-
rence principle [requires] an ethos of justice that informs individual choices.
In the absence of such an ethos, inequalities will obtain that are not necessa-
ry to enhance the condition of the worst off: the required ethos promotes a
distribution more just than what the rules of the economic game by themsel-
ves can secure.“ (Cohen [2008], S. 123)

Cohen kritisiert somit die isolierte Anwendung des Differenzprinzips vor
einem spezifischen politökonomischen Kontext – vor allem dessen Recht-
fertigung im Sinne eines Anreizinstruments für eine höhere Leistungser-
bringung der Bessergestellten wird in Frage gestellt. Das Differenzprinzip
stellt es demnach als quasi selbstverständlich dar, dass die Schlechterge-
stellten von dieser Ungleichheit nur deshalb profitieren, weil die besonders
talentierten Individuen ihre Fähigkeiten ohne materielle Besserstellung
nicht abrufen wollen. Stattdessen treten sie in eine „Boykott“-Stellung ge-
genüber einer tatsächlich egalitären Lösung (Cohen [2008], S. 33), die ein
egalitärer Ethos nahelegen würde.

„The difference principle can be used to justify paying incentives that induce
inequalities only when the attitude of talented people runs counter to the spi-
rit of the difference principle itself: they would not need special incentives if
they were themselves unambivalently committed to the principle.“ (Cohen
[2008], S. 32)

Der Grund für diese Inkonsistenz in der Anwendung des Differenzprin-
zips liegt dabei in einer nachlässigen Lesart des Prinzips selbst: Demnach
wird die als notwendig erachtete Ungleichheit lediglich im Sinne einer Not-
wendigkeit interpretiert, die den spezifischen, opportunistischen Zielen ei-
niger Menschen genügen soll. In diesem Sinne stelle das Differenzprinzip
im Wesentlichen nichts anderes als einen Kompromiss zwischen Gerech-
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tigkeit und Eigeninteresse dar (Cohen [2008], S. 68-72). Zentrales Ker-
nanliegen wäre aber aus Cohens Sicht, die dominante Rolle des Eigenin-
teresses grundlegender zu hinterfragen.

„The Marx-inspired question is whether a society without an ethos in daily life
that is informed by a broadly egalitarian principle for that reason fails to provi-
de distributive justice. To that question, Rawls, being a liberal, says no: here
is the deep dividing line between us.“ (Cohen [2008], S. 2)

Somit wird eine zentrale Schlussfolgerung, die Rawls aus dem Diffe-
renzprinzip zieht, nämlich, dass eine ungleiche Verteilung dann gerecht-
fertigt ist, wenn diese auch für die Schlechtergestellten einer Gesellschaft
von Vorteil ist, in Frage gestellt. Denn nach Cohens Auffassung ist es nicht
einzusehen, dass die Talentierten entsprechende Anreize für ihre Leistun-
gen erwarten. Einkommens- und Vermögensunterschiede werden von
Cohen nicht generell abgelehnt, sie dürfen aber nicht primär von Anreizer-
wägungen abhängen. Soziale Unterschiede müssten hier auf „tatsächli-
chen“ Notwendigkeiten beruhen, sich also auf unterschiedliche Grade be-
ruflicher oder familiärer Verantwortungen (z. B. die Verantwortung einer
Ärztin für die PatentInnen) oder ein hohes Gefahrenpotenzial bestimmter
beruflicher Tätigkeiten beziehen.

2.3 Marktkompatible Gerechtigkeit nach Richard Dworkin

In seinem Buch „Gerechtigkeit für Igel“ versucht Richard Dworkin (2011)
eine allgemeine Moraltheorie vorzulegen, die moralische Handlungen
stets an zwei grundsätzliche Prämissen im Konzept der Menschenwürde
gekoppelt sieht, nämlich die objektive Gleichwertigkeit allen menschlichen
Lebens und das Prinzip der individuellen Selbstverantwortung. Im Konflikt
dieser beiden Prämissen werden moralische Fragen zu Fragen sozialer
Aushandlungsprozesse und können daher letztlich nur interpretativ ge-
klärt werden. Eine zentrale Botschaft Dworkins ist dabei, dass Werte eben
dadurch, dass sie in Aushandlungsprozessen interpretativ verwoben wer-
den, oftmals weniger antagonistisch zu verstehen seien, als es auf den er-
sten Blick scheint. Er wendet sich damit gegen eine konkurrierende Dar-
stellung unterschiedlicher Werthaltungen wie etwa Gerechtigkeit und
Freiheit.

Die Frage, wie eine solche interpretative Lösung für die Frage der Ge-
rechtigkeit aussehen könnte, hat Dworkin bereits in früheren Arbeiten
behandelt (Dworkin [2002]). Aus einer rechtsphilosophischen Tradition
heraus präzisiert er eine Methode zur gerechten Vergabe knapper Res-
sourcen, die bei der Lösung konkreter Verteilungsprobleme hilfreich sein
soll.51 Dworkin kritisiert das Rawls’sche Differenzprinzip für seine pau-
schale Umverteilung, die schließlich Abhängigkeit und Trägheit befördern
und Selbstbestimmung verhindern würde, und tritt für eine „Absichts-
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sensitive“ und „Ausstattungs-insensitive“ Verteilung ein. Mit dem Prinzip
der Absichts-Sensitivität will Dworkin sicherstellen, dass ungleiche Vertei-
lungen einzelner Güterklassen auch Folge von heterogenen Bedürfnissen
sein können, solange Menschen in der Wahl der Güterbündel gleich be-
handelt wurden (Neidkriterium).52 Dahinter steht die Vorstellung, dass
Menschen die Kosten und Nutzen ihrer freien Entscheidungen selbst zu
tragen haben, solange diese nicht auf Unterschieden in der Anfangsaus-
stattung beruhen:

„We must […] recognize that the requirements of equality […] pull in opposite
directions. On the one hand we must […] allow the distribution of resources
at any particular moment to be […] ambition-sensitive. […]. But on the other
hand, we must not allow the distribution of resources at any moment to be
endowment-sensitive, that is, to be affected by differences in ability of the
sort that produce income differences in a laissez-faire economy among peo-
ple with the same ambitions.“ (Dworkin [2002], S. 89)

Gemäß dem Prinzip der Absichts-Sensitivität dürfte es folglich keine Be-
steuerung oder Kompensation des aufgrund individueller Entscheidungen
Erworbenen/Verlorenen geben. Allerdings verlangt das Prinzip der Aus-
stattungs-Sensitivität einen absoluten Ausgleich der natürlichen Ausstat-
tung, damit diese keinen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit nehmen kann.
Ein derartig umfangreiches Umverteilungsprogramm ist jedoch in der
Realität nur schwer umsetzbar, da ihre Ziele in gegensätzliche Richtungen
laufen und außerdem wohl kaum praktisch zu bestimmen ist, welcher An-
teil der empirisch beobachteten Ungleichheit auf unterschiedlichen Ab-
sichten und welcher auf unterschiedlichen Ausstattungen gründet. 53

Eine Option, Gerechtigkeit praktisch zu fördern, ist daher, jedem Men-
schen eine vergleichbare materielle Ausgangsposition zu sichern, um un-
terschiedliche Lebenskarrieren mit der gleichen Ausstattung beginnen zu
lassen.54 Auf Basis gleicher Anfangsausstattungen sieht er dann, ganz im
Sinne der Wohlfahrtsimplikationen eines allgemeinen Gleichgewichtsmo-
dells, den Markt als wirksamstes Mittel, um neben Freiheit und Effizienz
auch Ressourcengleichheit zu erreichen.55

„I shall try to suggest […], that the idea of an economic market, as a device
for setting prices for a vast variety of goods and services, must be at the cen-
ter of any attractive theoretical development of equality of resources.“ (Dwor-
kin [2002], S. 66)

2.4 „Gleiche Freiheit“: Gerechtigkeit nach Ulrich Steinvorth

Ulrich Steinvorth (1999) entwickelt in seinem Werk „Gleiche Freiheit“
eine Theorie der Verteilungsgerechtigkeit, die den Bedingungen einer glo-
balisierten Welt gerecht werden soll. Vor dem Hintergrund einer Umwelt,
die von Ressourcenknappheit und ökologischen Grenzen gekennzeichnet
ist, sind demnach nicht nur gegenwärtige, sondern auch zukünftige Gene-
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rationen bei der gerechten Güterverteilung zu berücksichtigen. Seine
Theorie der Gerechtigkeit ist insofern als ambitioniert anzusehen, da sie
im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens nicht nur ökonomische und so-
ziale, sondern auch ökologische Probleme der Gegenwart zu lösen ver-
sucht.

Ausgehend von der Kritik an der demokratischen Gleichheit (Rawls
[1975])56 und der natürlichen Freiheit (Nozick [1974])57 entwickelt Stein-
vorth seine Theorie der gleichen Freiheit, aufbauend auf dem Prinzip der
liberalen Gleichheit, das schon bei den frühen Vertragstheoretikern und in
der Aufklärung eine prominente Stellung erlangt hat. Seine Überlegungen
knüpfen an Eigentumsprinzipien an, welche schon bei Locke (1689) zu fin-
den sind. Beim Eigentum muss demnach nach äußeren Naturgütern (na-
türliche Ressourcen), angeborenen Naturgütern (die Anlagen und Talente
eines Individuums) sowie den erworbenen Gütern (die Produkte menschli-
cher Arbeit) unterschieden werden. Die Idee der gleichen Freiheit erfor-
dert, die äußeren Naturgüter als Gemeineigentum und die angeborenen
und erarbeiteten Güter als Privateigentum anzuerkennen. Erstere neh-
men dabei eine zentrale Stellung ein, da sie wie bei Locke die Vorausset-
zung jeder privaten Vermögensbildung und damit auch die Voraussetzung
liberaler Gleichheit in einem ökonomischen Kontext bilden. Durch die
ständige Bearbeitung (Kultivierung, Urbarmachung etc.) einer Generation
vermischen sich alle drei Güterarten prozessual zu einer gemischten Res-
source. Diese wird zu einem kollektiven Privateigentum, welches sowohl
für die gegenwärtig existierende als auch immer wieder für die kommende
Generation in dem Sinne erhalten werden muss, dass diese eine Ressour-
cenbasis vorfindet, die ihr die gleichen Lebenschancen ermöglicht wie der
vorherigen Generation (Steinvorth [1999], S. 199-202). Im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung der gesamten Menschheit leitet Steinvorth
daher drei normative Regeln der Verteilungsgerechtigkeit ab. Dabei gilt
es, nicht nur die materielle und kulturelle Ausstattung der jeweiligen Gene-
rationen zu sichern, sondern auch daraus entstehenden Kosten entspre-
chend gerecht zu verteilen.

„Denn je reicher jemand ist, desto mehr macht er vom Gemeineigentum Ge-
brauch. Desto größer ist auch seine Pflicht, das Menschheitserbe zu erhal-
ten.“ (Steinvorth [1999], S. 205)

Bezüglich der Verteilung von Vermögen lässt Steinvorths Theorie der
Verteilungsgerechtigkeit folgende zentrale Schlussfolgerung zu: Die Bes-
sergestellten einer Gesellschaft können ihren Reichtum nur aus einer
Überaneignung der natürlichen Ressourcen schöpfen. Da das Gemeinei-
gentum jedoch kollektives Privateigentum aller Individuen ist, haben die
Bessergestellten somit einen höheren Anteil an diesem beansprucht, als
ihnen eigentlich zustünde (Steinvorth [1999], S. 219).58 Diese Schlussfol-
gerung rechtfertigt daher höhere Beiträge, die sich beispielsweise in kon-
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kreten politischen Maßnahmen wie Vermögenssteuern äußern können.
Eine Umverteilung von Vermögen lässt sich in diesem Sinne damit legiti-
mieren, dass der Staat zuallererst das Gemeineigentum schützen und er-
halten muss, nicht nur um den Prinzipien einer inter- und intragenerativen
Gerechtigkeit zu genügen, sondern auch deshalb, weil das Gemeineigen-
tum eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung des Privat-
eigentums unter der Bedingung gleicher Freiheit darstellt (Steinvorth
[1999], S. 209). Konsequenterweise braucht es dabei auch auf globaler
Ebene eine Instanz, welche das Gemeineigentum aller Weltbürger schüt-
zen muss (Steinvorth [1999], S. 212) – ein Argument, das in einer globali-
sierten Ökonomie von besonderer Bedeutung ist.

2.5 „Gleiche Voraussetzungen“: Gerechtigkeit nach Amartya Sen
und Martha Nussbaum

Die Rawls’sche Konzeption von Gerechtigkeit stellt für Nussbaum und
Sen einen Ansatz dar, der nicht in der Lage ist, die konkreten Lebenssitua-
tionen der Menschen in der heutigen Welt angemessen zu würdigen. Ge-
rechtigkeit als Fairness ist für sie ein zu abstraktes Konzept, das zwar im
Gedankenexperiment zu einem idealen Ergebnis führt, dabei aber von
praktisch nicht realisierbaren Anfangsbedingungen ausgeht. Dieser Um-
stand erschwert die konkrete Umsetzung der Rawls’schen Theorie.

Als Alternative schlagen Nussbaum und Sen (1993) ein komparatives
Konzept vor, das von der Annahme ausgeht, dass alle Menschen grund-
sätzlich eine intuitive Idee davon haben, ob eine Situation gerechter ist als
eine andere. Hierfür braucht es auch gar kein Wissen um die beste denk-
bare Situation, wie sie sich im Rahmen des Rawls’schen Ansatzes ergibt.
Die Idee einer vollständigen Alphabetisierung der Bevölkerung ist dem-
nach nicht nötig, um zu verstehen, dass ein höheres Maß an Alphabetisie-
rung gerechter ist als ein geringeres. Einem komparativen Konzept von
Gerechtigkeit geht es dabei um die fortschreitende Steigerung von Ge-
rechtigkeit unabhängig von etwaigen idealen oder optimalen gedanklichen
Szenarien. Zugleich versuchen Nussbaum und Sen dem Umstand Rech-
nung zu tragen, dass es eine Pluralität valider Verteilungsargumente gibt,
die sich gegenseitig zumindest teilweise widersprechen und damit keine fi-
nalen Entscheidungen oder Aussagen zur Frage, was denn nun „wirklich“
gerecht sei, zulassen. Als valide Verteilungsargumente rechnet Sen dabei
jedenfalls die Prinzipien der Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit sowie
das Locke’sche Argument einer legitimen Eigentumsaneignung durch ei-
gene Arbeitsleistung (Sen [2010], S. 41ff). Im Konflikt dieser Argumente ist
die Gerechtigkeit damit letztlich Objekt eines sozialen Aushandlungspro-
zesses.
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„Der Kern des speziellen Problems, wie eine einzige unparteiische Bestim-
mung der vollkommen gerechten Gesellschaft erreicht wird, ist die Frage, ob
sich vielfältige und konkurrierende Begründungen für Gerechtigkeit aufrecht
erhalten lassen, die sämtlich Anspruch auf Unparteilichkeit haben und trotz-
dem voneinander verschieden sind – und einander widerstreiten.“ (Sen
[2010], S. 41)

Nussbaum und Sen vertreten in ihrem „Befähigungsansatz“ die Idee,
dass die im Rahmen einer Gerechtigkeitstheorie relevanten Merkmale
nicht notwendigerweise Dinge wie die Verteilung von Einkommen und Ka-
pital sein müssen. Genauso wenig halten sie den utilitaristischen Begriff
des Nutzens für eine adäquate Größe zur Beurteilung gesellschaftlicher
Zustände. Vielmehr ist es die „Befähigung einer Person, die Dinge zu tun,
die sie mit gutem Grund hochschätzt“ (Sen [2010], S. 259), die als Grund-
lage ihrer Gerechtigkeitstheorie dient. Es geht also um einen aktiven Frei-
heitsbegriff, der nach den tatsächlichen Handlungsspielräumen der Men-
schen fragt, und danach, inwiefern der vorhandene Spielraum die
Menschen „befähigt“, Dinge zu tun, die sie gerne tun möchten.

Dieser Fokus auf den Handlungsspielraum von Individuen führt dabei zu
einem starken Fokus auf Momente absoluten Mangels im Bereich
menschlicher Grundversorgung. Als Konsequenz geht es Sen und Nuss-
baum vor allem um die Etablierung einer Gesellschaft, „in der alle Men-
schen haben, was sie zu einem menschenwürdigen Leben brauchen“
(Nussbaum [2004], S. 229). Dafür braucht es Dinge wie den Schutz von
Leib und Leben, Bildung, freie Meinungsäußerung oder Religion, die mit
gutem Grund von den Menschen hoch geschätzt werden, weil sie dazu be-
fähigen, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Während Sen in diesem Zu-
sammenhang relativ offen lässt, welche minimalen Befähigungen den
Menschen zukommen sollen, unterbreitet Nussbaum hier konkretere Vor-
schläge, die teilweise an typische Menschenrechtsdeklarationen ange-
lehnt scheinen (Nussbaum [1997], S. 277ff).

Dem Recht auf die minimale Ausstattung eines Individuums mit Befähi-
gungen steht notwendigerweise eine Verpflichtung seitens aller anderen
Menschen gegenüber. Demzufolge ist es zunächst die Aufgabe aller Men-
schen, für eine gerechte Verteilung von Befähigungen zu sorgen. Da die-
ser Anspruch jedoch nicht pauschal einlösbar ist, muss diese Aufgabe von
lokalen oder globalen Institutionen übernommen werden, wobei in dieser
Konzeption letztlich offen bleibt, wie deren konkrete Form letztlich auszu-
sehen hat (Nussbaum [2004], S. 233ff).
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2.6 „Kampf um Anerkennung“: Gerechtigkeit nach Axel Honneth
und Nancy Fraser

Für Axel Honneth und Nancy Fraser greifen sämtliche Gerechtigkeits-
konzeptionen zu kurz, die sich ausschließlich mit der Verteilung von
Grundgütern und subjektiven Freiheitsrechten beschäftigen (Fraser und
Honneth [2003]), weil sie zu wenig auf die ihnen zugrunde liegenden Vor-
annahmen eingehen, aufgrund derer bestimmte Güter erst als wertvoll
gelten. Mit Bezugnahme auf Hegel und George Herbert Mead vertreten
beide einen Ansatz, der die Bedeutung von sozialer Anerkennung für ein
Individuum als einen vorrangigen Aspekt der Gerechtigkeitsdebatte be-
nennt und diesen auch als wesentlichen Ausgangspunkt zur Beantwor-
tung verteilungspolitischer Fragen markiert (Fraser [2000], Honneth und
Stahl [2013]).

„Properly conceived, struggles for recognition can aid the redistribution of
power and wealth and can promote interaction and cooperation across gulfs
of difference.“ (Fraser [2000], S. 109)

Anerkennung ist in diesem Zusammenhang ein Grundbedürfnis aller
Menschen und integrale Bedingung für eine gelungene Persönlichkeits-
entwicklung. Honneth (1992) unterscheidet dabei drei Formen der Aner-
kennung: Die Erfahrung von Anerkennung in Form von Liebe und Freund-
schaft, kann nur in einem engen sozialen Umfeld gemacht werden. Diese
gibt Menschen die Möglichkeit, Selbstvertrauen zu entwickeln, mit deren
Hilfe ein sinnvoller Lebensentwurf umgesetzt werden kann. Rechtliche
Anerkennung weist einen Menschen als ein verantwortliches und autono-
mes Subjekt aus, das durch Rechte vor dem unangemessenen Zugriff
anderer geschützt wird. Soziale Wertschätzung erfährt ein Individuum hin-
gegen, wenn es innerhalb eines breiteren sozialen Kontextes nach denje-
nigen Normen handelt, welche darin als achtenswert gelten. Beispielswei-
se werden in einem liberalen Wirtschaftssystem die Werte Fleiß und
Flexibilität als achtenswerte Ideale angesehen, weshalb jenen, die diese
Verhaltenskriterien erfüllen, seitens der anderen Gesellschaftsmitglieder
soziale Wertschätzung entgegengebracht wird (Honneth und Stahl [2013]).

Jede der genannten Anerkennungsformen trägt dabei auch Erwartun-
gen an das Individuum heran. Wer diese Erwartungen erfüllt, erhält im Ge-
genzug die je spezifische Form von Anerkennung. Wer diesen Erwartun-
gen hingegen nicht entspricht, muss mit einem Verlust von Anerkennung
rechnen oder aber nachweisen, dass das gewählte Verhalten trotzdem
anerkennungswürdig ist. Dies geschieht etwa dann, wenn sich sozial be-
nachteiligte Gruppen zu Initiativen zusammenschließen, um in der Öffent-
lichkeit nach mehr Rechten zu verlangen, da das bestehende Rechtssys-
tem auf einem Wertekatalog basiert, der jenen Gruppen die Anerkennung
verweigert. Dies ist der „Kampf um Anerkennung“ (Honneth [1992] sowie
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Honneth [2013]), der somit als soziale Auseinandersetzung über die in
einer Gesellschaft vorherrschenden Ideale und Wertvorstellungen zu ver-
stehen ist.

Gerechtigkeit besteht in diesem Zusammenhang in einem Verhalten,
das in Einklang mit höchsten, gesellschaftlich geteilten Idealen und Wer-
ten steht und deshalb Anerkennung verdient. Werden diese Ideale und
Werte von gesellschaftlichen Institutionen entsprechend inkorporiert und
verfestigt (z. B. im Rechtssystem), sind in Folge auch eben diese Institutio-
nen als gerecht anzusehen. So entsteht etwa in offenen, demokratischen
Gesellschaften eine eigene demokratische Sittlichkeit, in der auch die ein-
zelnen Institutionen Offenheit und Gleichwertigkeit als zentrale Werthal-
tungen reproduzieren und daraus ihre Legitimität schöpfen (Honneth
[2011]).

Da sich normative Erwartungen im Laufe der Geschichte wandeln kön-
nen, hat jede Gesellschaft in ihrem Zeitalter eine eigene Idee davon, wel-
ches Verhalten wünschenswert ist und daher Anerkennung verdient. Kul-
turelle Entwicklungen können dazu führen, dass althergebrachte Kriterien
von Anerkennung nicht mehr für alle Mitglieder einer Gesellschaft nach-
vollziehbar sind und deshalb neu ausgehandelt werden müssen. Dies
kann allerdings nicht allein durch bloße Gesetzesänderungen geleistet
werden. Vielmehr müssen von den Betroffenen selbst neue Prinzipien der
Anerkennung gefunden werden, die ihrerseits den Institutionen einer Ge-
sellschaft, und damit auch dem gesetzten Recht, vorausgehen. Die Frage
von Gerechtigkeit und Anerkennung hängt damit direkt von lokalen Nor-
men ab, die sich aus sozialer Interaktion ergeben. Gerechtigkeit ist dem-
nach „nicht nur als Adressierung des Staats oder anderer Akteure vom
Standpunkt der Bürger“ zu begreifen, „sondern muss auch immer als
Selbstverständigung der Bürger über die kollektiven Möglichkeiten zur
Transformation ihrer Kooperationszusammenhänge verstanden werden“
(Honneth und Stahl [2013], S. 285). Praktisch gesehen impliziert dieses
Argument, dass neben klassischen Verteilungsaspekten vor allem die
Grundvoraussetzungen sozialer Teilhabe in den Blick zu nehmen sind.
Schließlich stellt soziale Teilhabe – via Anerkennung – nicht nur selbst ein
zentrales Merkmal der Gerechtigkeit dar, sondern eröffnet überhaupt erst
die Möglichkeit, am sozialen Aushandlungsprozess über die in einer Ge-
sellschaft vorherrschenden Ideale und Wertvorstellungen – und damit am
Diskurs über die Frage, welches Verhalten Anerkennung verdiene – teilzu-
nehmen.

2.7 „Sphären der Gerechtigkeit nach Michael Walzer

Während die gängigsten Gerechtigkeitstheorien zumeist einem indivi-
dualistischen Paradigma verpflichtet sind und somit entweder menschen-
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rechtliche Freiheit und Gleichheit zum Inhalt haben, geht der Kommunita-
rismus, zu dem auch Michael Walzer gerechnet werden kann,59 von einem
alternativen Grundgedanken aus, der das gesellschaftliche Ganze als den
Ausgangspunkt sozialer Einbettung darstellt.60 Walzer entwickelte in Ab-
grenzung von Rawls in seinem Werk „Sphären der Gerechtigkeit“ die Vi-
sion einer „komplexen Gleichheit“ und sieht wahre Gerechtigkeit nicht in
einem abstrakten Gleichheitsbegriff, sondern als Konstrukt sphärenspezi-
fischer, d. h. kontextabhängiger Verteilungsregeln.61 Gerechtigkeit zählt
zur kulturellen Dimension einer jeden Gemeinschaft und stellt für Walzer
damit ein Produkt von sozialen Aushandlungsprozessen dar.62

„Gerechtigkeit wurzelt in dem spezifischen Verständnis von Positionen, Eh-
rungen, Tätigkeiten […]: von all den Dingen, die eine gemeinsame Lebens-
weise ausmachen. Sich über dieses Verständnis rücksichtslos hinwegzuset-
zen, heißt ungerecht zu handeln.“ (Walzer [1998], S. 442f)

In seinem kommunitaristischen Gerechtigkeitskonzept identifiziert Wal-
zer Gerechtigkeit als eine differenzierte Verteilungsgerechtigkeit. Aus-
gangspunkt seiner Überlegungen bildet die soziale Interpretation von ge-
sellschaftlichen Gütern. Hierbei werden die Güter nicht nach subjektiven
Präferenzen bewertet, sondern gemäß einer allgemeinen Wertinterpreta-
tion, wobei die Güter auf Basis sozial anerkannter Prinzipien zu verteilen
sind. Aufgrund der Mannigfaltigkeit gesellschaftlichen Lebens ergeben
sich unterschiedliche soziale Kontexte, die eine Pluralität von Verteilungs-
regeln nahelegt.63 Daraus schöpft Walzer das Argument einer „komplexen
Gerechtigkeit“, die es rechtfertigt, dass „unterschiedliche Güter für unter-
schiedliche Personengruppen aus unterschiedlichen Gründen auf der
Basis unterschiedlicher Verfahren verteilt werden“ (Walzer [1998], S. 36).
Walzer geht dabei von drei grundsätzlichen Verteilungskriterien aus – frei-
er Austausch, Verdienst und Bedürfnis – die in unterschiedlichen sozialen
Handlungssphären unterschiedliche Wirkungen entfalten.64

Walzer erkennt insgesamt elf Verteilungs- und Gerechtigkeitssphären,
darunter die Problemfelder Geld und Waren, Sicherheit und Wohlfahrt,
Schwerarbeit sowie Zugang zu Ämtern und politische Macht. Daneben
nennt er auch Freizeit, Erziehung und Bildung, Familie und Verwandt-
schaft, soziale Anerkennung und göttliche Gnaden als gerechtigkeitsfähi-
ge Güter. Um konkrete Vorschläge für die so bestimmten „Sphären der
Gerechtigkeit“ zu operationalisieren, unterscheidet Walzer zwischen „un-
bedingten“ und „bedingten“ Verteilungsregeln. Letztere zielen dabei pri-
mär auf eine Steigerung der Wahlfreiheit der Individuen in allen Lebensbe-
reichen ab und umfassen etwa freie Religions- und Berufsausübung oder
freie Güter- und Partnerwahl. Die unbedingten Verteilungsregeln richten
sich primär auf ökonomische Aspekte, um die soziale Inklusion auch wirt-
schaftlich abzusichern und wechselseitige Anerkennung zu ermöglichen.
Hier stechen die Forderung nach einem Mindestlohn sowie die Betonung
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der Notwendigkeit, biologische Grundbedürfnisse jedenfalls zu stillen,
ebenso hervor wie das Postulat, insbesondere gefährliche Arbeiten
gleichmäßig unter den Gesellschaftsmitgliedern zu verteilen.

Dabei sind diese Verteilungsregeln für Walzer weniger universell als
vielmehr lokal zu verstehen, da die Mitgliedschaft und Zugehörigkeit in der
Gemeinschaft eine Voraussetzung darstellt, um in den Genuss der betref-
fenden Güter zu kommen.65

3. Schlusswort

Die vorliegende Zusammenschau liefert nicht nur einen Überblick über
verschiedene historische und zeitgenössische polit-philosophische Argu-
mente zur Frage der Gerechtigkeit, sondern ergänzt diese zusammenfas-
sende Darstellung um eine polit-ökonomische Perspektive, die möglichst
konkrete wirtschafts-, sozial- oder verteilungspolitische Implikationen die-
ser Argumente aufzeigt. Dabei zeigt sich, dass diese Frage nach Gerech-
tigkeit eine überaus vielseitige Fragestellung ist, die unterschiedliche Be-
zugspunkte und Blickwinkel nicht nur erlaubt, sondern auch nahelegt.

So werden unter dem Titel der Gerechtigkeit wesentliche Elemente einer
offenen Gesellschaft freier BürgerInnen zusammengeführt: Vertrags- und
Tauschfreiheit (Hobbes) treten hier ebenso zutage wie der Bezug auf Lei-
stungsgerechtigkeit (Aristoteles), der soziale Unterschiede vorwiegend
auf Unterschiede in den jeweiligen Arbeitsleistungen zurückführt (Locke).
Doch auch die grundsätzliche Frage menschlicher Würde und die Notwen-
digkeit der Anerkennung der anderen als vollwertige und gleichberechtige
Interaktionspartner sind hier zentral (Kant, Honneth/Fraser) und implizie-
ren die Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen Absicherung menschli-
cher Grundbedürfnisse (Locke, Sen/Nussbaum, Walzer). Der gemeinsa-
me Anknüpfungspunkt all dieser Aspekte liegt in der Frage, wie die
Freiheit der Individuen auf gerechte Art realisiert werden kann, um so ein
konstruktives gesellschaftliches Zusammenwirken zu gewährleisten.

Dieser Aspekt sozialer Harmonie oder sozialen Friedens – der gesell-
schaftliche Zusammenhalt – bildet dabei auch eine eigenständige Dimen-
sion in der philosophischen Debatte um das Wesen der Gerechtigkeit.
Eine gewisse Gerechtigkeit in der Güterallokation wird dabei zumeist als
Voraussetzung gesehen, um stabile und harmonische Gesellschaften
oder Gemeinschaften überhaupt aufrechterhalten zu können und soziales
Zusammenleben zu ermöglichen. In diesem Kontext werden besonders
Ungleichheiten im Bereich ökonomischer Privatvermögen ins Auge ge-
fasst, die als sozial parasitär gelten, da sie Zusammenhalt unterminieren
(Platon), individuelle Entfaltungsmöglichkeiten stark einschränken (Rous-
seau, Sen/Nussbaum), die Verschwendung befördern (Locke), das Glück
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und die Zufriedenheit der Bevölkerung senken (Mill) und auf einer Überan-
eignung eigentlich gemeinschaftlicher Ressourcen beruhen (Steinvorth).
Die Geschichte des philosophischen Denkens über die Gerechtigkeit
nimmt damit eine Argumentationslinie vorweg, die sich auch die modernen
Sozialwissenschaften angeeignet haben, nämlich nach den Auswirkungen
ökonomischer Ungleichheit zu fragen. Hier zeigt die neuere Literatur, dass
Ungleichheit eine Vielzahl relevanter Folgen hat. So geht eine Ungleichheit
etwa mit einer niedrigeren subjektiven Zufriedenheit der Betroffenen ein-
her,66 führt zu einer höheren Bereitschaft zu Verschuldung und Selbstaus-
beutung im Arbeitsleben67 sowie zu einem schlechteren psychischen und
physischen Gesundheitszustand der Bevölkerung.68 Niedrigere Ungleich-
heit geht umgekehrt mit unterschiedlichen gemeinhin als positiv eingestuf-
ten Zusammenhängen einher und wird statistisch mit so unterschiedlichen
Faktoren wie höherem zwischenmenschlichen Vertrauen, geringeren Kri-
minalitätsraten, höherer Leistungsmotivation und Innovationsbereitschaft
oder geringerer Fettleibigkeit in Zusammenhang gebracht.

Die Auseinandersetzung mit dem Konnex zwischen ökonomischer Un-
gleichheit und sozialem Zusammenleben ist dabei also nicht unbedingt
durch eine Furcht vor sozialen Zerwürfnissen motiviert; man kann auch
einfach nach den empirischen Folgen der Ungleichheit fragen. Gerade
etwa in der aufklärerischen Philosophie gewinnt das Motiv sozialer Gleich-
heit auch deshalb an Bedeutung, weil sie als notwendige Voraussetzung
zur Herstellung formaler Gleichheit zwischen den Individuen erscheint. So
zeigte die historische Erfahrung der Französischen Revolution, dass die in
der Standeslogik der Gesellschaft kultivierten ökonomischen Unterschie-
de massiv mit der bürgerlichen Vorstellung einer Nation freier und gleicher
BürgerInnen kollidierte, da wesentliche Teile des Adels die Vorstellung
„mit dem Pöbel […] in brüderlicher Verwandtschaft“ (zit. nach Rosanvallon
[2013], S. 24) zu stehen, schon aus prinzipiellen Erwägungen zurückwie-
sen. Eine solche, letztlich auf ökonomischen Unterschieden und Macht-
verhältnissen beruhende Standeslogik, die sich der Idee einer „Gesell-
schaft der Gleichen“ (Rosanvallon [2013]) systematisch widersetzt, sieht
im Umkehrschluss auch formale Ungleichbehandlung, etwa im Sinne der
sozialen und rechtlichen Privilegien des Adels, als legitim an. Diese forma-
le Ungleichbehandlung auf Basis sozioökonomischer Aspekte setzte sich
dabei auch in der Logik republikanisch-demokratischer Systeme auf ein-
geschränkte Weise fort – etwa in der steuerlichen Besserstellung von
Kapital- gegenüber Arbeitseinkommen. Allerdings hat diese Dimension in-
stitutionell-rechtlicher Privilegien in den letzten Jahrzehnten einen signifi-
kanten Aufschwung erlebt: Durch die Internationalisierung des Kapitalver-
kehrs und die Etablierung einer Schattenwirtschaft im Finanzbereich von
beachtlichem Ausmaß (etwa 8% des globalen Finanzvermögens liegen in
„Steueroasen“; siehe Zucman [2014]) ist es internationalen Konzernen
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ebenso wie BesitzerInnen großer Vermögen gleichsam möglich, auf ein
eigenes, alternatives Rechtssystem zuzugreifen, das zahllose Vorzüge im
Vergleich zur Enge nationalstaatlicher Regelungen bietet. Das Element
sozialer Transformation, das dieser Beobachtung innewohnt – ökonomi-
sche Ungleichheit führt zu formaler Ungleichheit – ist dabei wenig überra-
schend auch klassischer Bestandteil soziologischer Theorien über soziale
Elitenbildung (Pareto [1916], Bourdieu [1979]).

Dass gravierende ökonomische Ungleichheiten über die Zeit nicht not-
wendigerweise zu einem Verfall der Gesellschaft führen müssen, sondern
das Potenzial haben, sich langfristig kulturell in eine Gesellschaft einzu-
schreiben, steht auch im Zentrum der Piketty’schen These eines sich neu
herausbildenden „patrimonialen Kapitalismus“. Piketty dehnt dabei die
von ihm beobachtete zunehmende Akkumulation und Konzentration von
Vermögen in den letzten Dekaden zu einem Gesamtszenario aus, an des-
sen Ende die nahezu vollständige Erosion des Mittelstandes und damit
der „patrimoniale Kapitalismus“ stehen. In einer solchen Gesellschaft, in
der das „väterliche Erbe“ (Patrimonium) viel entscheidender für die gesell-
schaftliche Stellung wäre als Talent und Leistung, sieht Piketty (2014) fol-
gerichtig die Möglichkeit sozialer Verkrustung durch die Rückkehr einer
ständischen ökonomischen Alltagslogik.

Während all dies auf die Frage abstellt, ob und wie die Forderung nach
sozialer Gerechtigkeit argumentativ untermauert werden kann, findet sich
auch eine umgekehrte Perspektive, die danach fragt, ob und wie sich so-
ziale Ungleichheit überhaupt argumentativ rechtfertigen lässt. Hier sticht
in der zeitgenössischen Debatte das Rawls’sche Differenzprinzip heraus,
das es erlaubt, soziale Unterschiede dann zu rechtfertigen, wenn diese
zum Vorteil aller wirken. Trotz der durchaus egalitären Tendenz des
Rawls’schen Arguments ist die konkrete Implementierung dieses Prinzips
nicht völlig unabhängig vom zugrunde liegenden Menschen- und Gesell-
schaftsbild zu sehen: Je nachdem, ob wir Menschen eher als rein eigen-
nutzenorientierte und autonome Persönlichkeiten betrachten oder diese
als mit ihrem Mitmenschen eng verbundene soziale Geschöpfe verstehen
wollen, gelangen wir bei der Anwendung des Differenzprinzips zu durch-
aus unterschiedlichen Schlussfolgerungen (Cohen, Dworkin, Walzer).

Die idealisierte Argumentation bei Rawls und anderen philosophischen
Ansätzen steht dabei in scharfem Kontrast zu den Erkenntnissen aus der
empirischen Verteilungsforschung. Diese zeigt, dass das 20. Jahrhundert
eine in verteilungspolitischer Hinsicht sehr bewegte Geschichte hat, die
sich zusammenfassend als „Badewanne“ beschreiben lässt. Eine exorbi-
tante Ungleichheit von Vermögen und Einkommen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts wird durch Kriege und politische Umwälzungen bis zur Mitte
desselben weitgehend reduziert, um dann etwa drei Jahrzehnte in einer
historisch einzigartigen Situation zu verharren: Hier ermöglichen eine ver-
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gleichsweise relativ egalitäre Ausgangssituation, eine starke politische
Kontrolle von Einkommen und Kapital sowie der Aufstieg des Staates als
Wirtschaftsakteur eine verteilungspolitische Stabilisierung, die erstmals in
der Geschichte zur Herausbildung eines Mittelstands führt, der etwa von
der Mitte der Gesellschaft bis zu den oberen 5% der Verteilungspyramide
reicht (die untere Hälfte der Bevölkerung ist nach wie vor ohne jedes nen-
nenswerte Vermögen). In den letzten vierzig Jahren hat sich dieser Trend
wieder umgekehrt: Die Konzentration von Vermögen und Einkommen er-
lebt einen spürbaren Anstieg, der die eingangs erwähnte „Badewanne“ für
viele Länder komplettiert, da die Einkommens- und Vermögensanteile der
reichsten Bevölkerungsanteile nunmehr teilweise wieder jene Proportio-
nen erreicht haben, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorherrschend
waren.69 Dies gilt etwa für die USA, wo der Einkommensanteil des ober-
sten Prozents der EinkommensbezieherInnen nahezu 25% beträgt und
damit auf dem Niveau der 1920er-Jahre liegt. Die nationalen Vermögens-
statistiken in Europa hingegen, die aufgrund mangelnder Datenlage und
fehlender Transparenz notorisch schlecht sind, zeigen eine starke Ten-
denz einer zunehmenden Vermögenskonzentration, ohne allerdings die
exorbitanten Ungleichheitswerte des beginnenden 20. Jahrhunderts, als
ein Prozent der Bevölkerung die Hälfte aller Vermögenswerte besaß, zu
erreichen (heute liegt der entsprechende Wert für Österreich bei 37%,
siehe Eckerstorfer et al. [2013]).

Mit den hier behandelten philosophischen Ansichten ist ein solches Aus-
maß an Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen und die Ten-
denz ihrer weiteren Verstärkung kaum zu rechtfertigen. Der Konflikt zu
verteilungspolitisch ambitionierteren Ansätzen wie dem Rawls’schen Kon-
zept und der an ihn anschließenden Literatur ist dabei offensichtlich, auch
wenn Teile der ökonomischen Literatur versuchen, die grassierende Un-
gleichheit im Bereich der Arbeitseinkommen in den USA durch eine „Öko-
nomie der Superstars“ (Rosen [1981]) zu rationalisieren. Aber auch klas-
sisch-liberale Gerechtigkeitstheorien wie etwa jene von Locke, die auf die
Kombination von Chancengleichheit und Privateigentum setzen, um Lei-
stungsgerechtigkeit und das damit verbundene meritokratische Prinzip zu
realisieren, bekommen mit der Rechtfertigung des Status quo Probleme.
Diese beruhen einerseits auf dem Ausmaß der Ungleichheit, das kaum mit
Argumenten unterschiedlicher Leistungsfähigkeit oder -willigkeit in Ein-
klang zu bringen ist. Andererseits ist in Zeiten veränderter räumlicher und
ökologischer Grenzen die zentrale Voraussetzung klassisch-liberaler
Chancengleichheit – die Möglichkeit einer freien Aneignung der Natur
durch eigene Arbeit – heute gar nicht mehr gegeben; im Gegenteil, viele
derzeit vorherrschende Formen der „Aneignung“ natürlicher Ressourcen
in Form „kapitalistischer Landnahme“ (Harvey [2005]) sind nur schwer mit
klassisch-liberalen Prinzipien unter einen Hut zu bekommen.
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Der philosophische Blick auf Verteilungsfragen darf Verteilungsstatisti-
ken nicht ausklammern, aber auch nicht auf diese reduziert werden. Eine
Dimension der Gerechtigkeit, die sich numerisch nur sehr eingeschränkt
erfassen lässt, ist dabei auch die Frage individuell rechten Handelns, die
unseren Blick auf die Frage der Qualität unserer sozialen Beziehungen
lenkt. Hier sticht etwa die Rolle des internationalen Freihandels ins Auge,
der auch zu einem Wettbewerb um die Nivellierung sozialer Standards
und gesellschaftlicher Normen geführt hat. Auch hier können wir nach den
quantitativen Verteilungswirkungen des globalen Freihandelsregimes fra-
gen und feststellen, dass sich der weitaus größte Teil der globalen Ein-
kommenszuwächse der letzten zwanzig Jahre bei einer kleinen ökonomi-
schen Elite sammelt.70 Wir können den Blick aber auch auf die Rolle der
Menschenwürde und der damit verbundenen Idee des gerechten Han-
delns im internationalen Handel richten und feststellen, dass diese ten-
denziell unter die Räder kommen, da Menschenrechte, ArbeitnehmerIn-
nenschutz und Produktqualität im internationalen Preisdruck zusehends
irrelevanter werden.71 Hinter dieser Entwicklung steht eine „sinkende
Grenzmoral des Wettbewerbs“, die sich aus einem Wettbewerbsvorteil er-
gibt, der durch die Vermeidung bestehender sozialer Verpflichtungen er-
reicht wird. Diese sinkende Grenzmoral des Wettbewerbs ist weder eine
neue Erscheinung noch ein rein ökonomisches Phänomen (man denke an
Doping im Sport oder Wahlkämpfe in der Politik). Nichtsdestotrotz prägt
diese sinkende Grenzmoral nachhaltig die Qualität und Form unserer so-
zialen Beziehungen und beeinflusst damit die Grundlagen individuell rech-
ten Handelns. Im Gegensatz dazu stünde der Versuch einer Wiederher-
stellung einer „Beziehungsgleichheit“ (Rosanvallon [2013], S. 303), die auf
die Rolle von Respekt, Toleranz, Kooperationsbereitschaft, Individualität
und Freiwilligkeit verweist – eben jene Werte, die durch etablierte interna-
tionale Handelspraktiken systematisch untergraben werden und somit den
alltäglichen Einkauf zur Gewissensfrage werden lassen. Die Gerechtigkeit
hat also auch eine dezidiert nicht-numerische Dimension, die ihr Funda-
ment in der liberal-bürgerlichen Idee formaler Gleichheit hat. Diese impli-
ziert den Anspruch, den anderen als Gegenstück seiner selbst zu erken-
nen – und ihn damit gerechterweise mit eben jenen Rechten auszustatten,
die man auch für sich selbst in Anspruch zu nehmen gedenkt.

Zuletzt sei auf die wesentliche Lücke der vorliegenden Auseinanderset-
zung mit der Frage der Gerechtigkeit hingewiesen: Diese ist freilich ihr eu-
rozentrischer Charakter, der sich aus dem durchaus intendierten Fokus
auf die europäische Geistesgeschichte speist. Eine Erweiterung dieser
Darstellung um Konzepte und Verständnisse von Gerechtigkeit mit nicht-
europäischem Ursprung wäre dabei eine sicherlich willkommene Ergän-
zung der hier zusammengetragenen Überlegungen.
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Anmerkungen
1 Höffe (2007a) 20; Zehnpfennig (2007) 14.
2 Diese Begabungen und Tugenden werden daher auch von den drei gesellschaftlichen

Ständen des idealen Staats repräsentiert: Das Volk (Bauern, Händler, Handwerker), die
Wächter (Soldaten) und die Herrschenden stehen stellvertretend für die drei zentralen
Seelenkräfte; Höffe (2007a) 21; Holzleithner (2009) 21.

3 Zehnpfennig (1999) 24; Kersting (2013) 132-134.
4 Hier bezieht sich Platon vor allem auf die Bekleidung öffentlicher Ämter, mit der Begrün-

dung, dass natürliche Unterschiede zwischen Mann und Frau bei der Erfüllung von
Staatsaufgaben nicht relevant sind; vgl. Schefold (1989) 27; Zehnpfennig (1999) 24.

5 Der Platon-Schüler Aristoteles stellt zwar bereits erste kritische Überlegungen zur Pra-
xis der Sklaverei an, er gelangt hier aber zu keiner Lösung des Problems. Denn solange
der technische Entwicklungsstand den intensiven Einsatz menschlicher Arbeitskraft
notwendig macht, so lange wird man laut Aristoteles auf dieses Mittel zurückgreifen
müssen; vgl. Schefold (1989) 36.

6 Höffe (1987) 230.
7 Höffe (1987) 237-243.
8 Schefold (1989) 30.
9 Piketty (2014).

10 Höffe (2007a) 25.
11 Die universale Gerechtigkeit wird umfassend „als vollkommene Gutheit des ‚Charak-

ters‘„ (Holzleithner [2009], S. 22) verstanden und äußert sich in der „Einstellung, alles,
was Gesetz und Sitte fordern, freiwillig zu erfüllen“; Höffe (2007a) 22-23.

12 Hinsichtlich des „Maßstabs der Würdigkeit“ ist sich Aristoteles wohl bewusst, dass hier
abhängig von „gesellschaftlichen Wertbegriffen und politischen Kräfteverhältnissen“
(Kersting [2013], S. 135) verschiedene Auffassungen existieren: „[…] die Vertreter des
demokratischen Prinzips meinen die Freiheit, die des oligarchischen den Reichtum,
oder den Geburtsadel, und die Aristokraten die Tugendhaftigkeit“; Aristoteles (1972)
1131a, 25.

13 Holzleithner (2009) 22-23; Höffe (2007a) 23.
14 Dabei hat Aristoteles keineswegs Reichtum per se verachtet – im Gegenteil: Der Besitz

von Gütern ist Teil des glücklichen Lebens und ermögliche es, die Tugend der Freige-
bigkeit auszuüben. Was Aristoteles kritisiert, ist ein rein auf Gelderwerb ausgerichtetes
(und deshalb verfehltes) Leben; Höffe (1987) 286; Schefold (1989) 37-38.

15 Höffe (2007b) 34; Schefold (1989) 41.
16 Ritsert (2012) 12-13; Slote (2014).
17 Höffe (2007b) 35; Demandt (1999) 64.
18 Höffe (1987) 282.
19 Waibl (1984); Horn und Scarano (2002).
20 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit (2006).
21 Lohfink (1974); Furger (2005); Thomas von Aquin, Gen 1-2; Ps 24, 1; Mt 6,19.24; Lk

6,24f.
22 Waibl (1984).
23 Waibl (1984); Thomas von Aquin, S. th. 2, II, 78, 1.
24 Waibl (1984); Le Goff (1988); Thomas von Aquin, S. th. 2, II, 78, 1.
25 Eine ähnliche Definition findet sich auch in Hayeks Buch „Constitution of Liberty“ (1960).
26 In groben Zügen nimmt Locke hier die moderne Idee vorweg, die langfristige Nutzbar-

keit gemeinwirtschaftlicher Ressourcen – „tragedy of the commons“ (Hardin 1968) –
ebenso wie intergenerationale Gerechtigkeit durch nachhaltigen, nicht destruktiven Ein-
satz von Arbeit abzusichern; UNO (1987).
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27 Harvey (2005).
28 Horn, Scarano (2002) 221-223.
29 Busch (1979) 31; Kersting (2013) 139.
30 Alwart (1987) 23.
31 Haardt (2004) 51; Patzig (1994) 77-78.
32 Im Kern kann der Utilitarismus in der Forderung zusammengefasst werden, dass ein

jeder so handeln soll, um das größtmögliche Maß an Glück zu schaffen. Das allgemeine
Glück ergibt sich aus der Aggregation des Glücks des Einzelnen. Für Mill ist „das Prinzip
des größten Glücks die Grundlage der Moral“ (Höffe [2006], S. 298) und das Nützlich-
keitsprinzip die Grundlage ethischer Bewertungen von Handlungen; Alwart (1987) 77;
Dreiskämper (2010) 2.

33 Dreiskämper (2010) 2.
34 Pazos (2001) 136.
35 Rinderle (2000) 101; Brieskorn (1999) 712.
36 Diese Tradition ist in der Ökonomie vor allem im Bereich der (traditionelleren) Wohl-

fahrtstheorie weitergeführt worden; Rothschild (1992).
37 In Österreich begründete der Grenznutzentheoretiker Eugen von Böhm-Bawerk die Ein-

führung der progressiven Einkommensteuer im Jahr 1896 mit dem abnehmenden
Grenznutzen des Einkommens; Allgoewer (2009) 50-51.

38 Kurz (2013) 42.
39 Dreiskämper (2010) 8; Hottinger (1998) 361.
40 Dreiskämper (2010) 9-12; Zimmer (2008) 148.
41 Iorio (2012) 317.
42 Maihofer (1992) 65-67.
43 Haney (1994) 191.
44 Holzleithner (2009) 35.
45 Iorio (2003) 264.
46 Thielen (2005) 118.
47 „Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört“, wie Rawls bemerkt, „dass

niemand seine Stellung in der Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status,
ebensowenig sein Los bei der Verteilung natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körper-
kraft. Ich nehme sogar an, dass die Beteiligten ihre Vorstellung vom Guten und ihre
besonderen psychologischen Neigungen nicht kennen. Die Grundsätze der Gerechtig-
keit werden hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt.“ (Rawls 1975, 29).

48 Rawls meint auch explizit, dass mit „A Theory of Justice“ eine „brauchbare und systema-
tische moralische Gegenkonzeption“ gegen den vorherrschenden Utilitarismus vorge-
legt werde; Saldarriaga (2008).

49 Höffe (1998) und Sandel (1992) auf polit-philosophischer sowie Harsanyi (1975) und
Buchanan (1976) auf ökonomischer Ebene

50 Dies gilt auch dann, wenn die gerechtere Verteilungslösung mit einer kleineren Menge
produzierter Güter einhergeht: So wird etwa die Güterverteilung A (4,5,4) dem Maximin-
Kriterium folgend der Güterverteilung B (10,3,10) vorgezogen, da die schlechtestge-
stellte Person in Situation A (4) besser gestellt ist als in B (3).

51 Steinvorth (1999) 138-139.
52 Kymlicka (1997) 82.
53 Saldarriaga (2008) 268.
54 Kersting (2013) 146.
55 Steinvorth (1999) 143.
56 Hier ist vor allem die Kritik an der mangelnden Anerkennung Rawls’ für jenes Eigentum

zu nennen, welches durch die eigenen Anlagen und Talente erworben wurde. Eine
Grundvoraussetzung für Freiheit und Selbstverantwortlichkeit sei jedoch, dass dieses
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Eigentum, ebenso wie der eigene Körper bzw. die eigenen Talente ausschließlich uns
selbst gehören; Steinvorth (1999) 111-113. Generell kritisiert Steinvorth (1999, S. 185)
an der demokratischen Gleichheit dass es „[…] dem Talentierten das Produkt seines
Talents [abnehmen will], aber daran festhalten [will], daß niemand im Gebrauch seiner
Talente behindert werden darf“.

57 Ein zentrale Schwäche bei Nozick stellt die mangelnde Berücksichtigung der Rolle
natürlicher Ressourcen als Gemeineigentum gegenwärtiger ebenso wie zukünftiger
Generationen, dar; Steinvorth (1999) 120-123.

58 Hier meldet Steinvorth einen Vorbehalt an, nämlich die Schwierigkeit einer exakten
Berechnung des Anteils am Gemeineigentum, das nun tatsächlich für den Reichtum der
Bessergestellten verantwortlich war. Denn diese impliziert die Gefahr einer ungerecht-
fertigten Belastung der Bessergestellten durch willkürlich festgesetzte Abgaben; Stein-
vorth (1999) 219. Das Argument der Überaneignung des Gemeineigentums birgt das
Potenzial in sich zu einer „unkontrollierbaren Waffe im Verteilungskampf zu werden“;
Steinvorth (1999) 219.

59 Reese-Schäfer (2001) 78.
60 Kersting (2013) 152.
61 Koller (2004) 58; Pioch (2005) 66-67.
62 Saldarriaga (2008) 232.
63 Kersting (20139 152.
64 Pioch (2005) 67.
65 Kersting (2013) 153.
66 Oishi et al. (2011).
67 Bowles und Park (2005).
68 Wilkinson und Pickett (2007).
69 Vgl. Alvaredo et al. (2013) und Piketty (2014).
70 Milanovic (2013).
71 Kapeller et al. (2014).
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Zusammenfassung

Die Frage nach dem Wesen der Gerechtigkeit ist eine in Ökonomie, Politik und Philoso-
phie umstrittene Frage. Die nachstehende Zusammenschau von philosophischen Argu-
menten zum Wesen und dem rechten Verständnis von „Gerechtigkeit“ als normativem
Konzept versucht dabei nicht nur einen groben Überblick zur Rolle von Gerechtigkeit in der
Geschichte philosophischen Denkens sowie der zeitgenössischen politischen Philosophie
zu bieten, sondern auch eine polit-ökonomische Perspektive in die philosophische Diskus-
sion rund um Fragen der Gerechtigkeit zu integrieren. Eine solche Perspektive ist dabei
geeignet die Anwendung abstrakter philosophischer Konzepte auf konkrete wirtschafts-
und verteilungspolitische Fragestellung zu ermöglichen.

Abstract

The nature of justice is a contested issue in political philosophy as well as in economics.
Against this backdrop, this paper surveys a series of arguments on the nature of justice
mostly stemming from the history of philosophical reasoning supplemented by contempo-
rary philosophical discourse. We find that these arguments can be grouped around two
related aspects, namely the question of morally just individual action as well as the broader
question of just social and economic distribution. Especially an analysis of the latter aspect
in turn allows for integrating/combining philosophical viewpoints with a political economy
perspective on the role of justice in socio-economic activities and processes, which facili-
tates the application of rather abstract philosophical concepts to economic and distribu-
tional issues.
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